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Ormont, 27.03.2023 
 

Sitzung des Ortsgemeinderates 
 

EINLADUNG 
 

zu einer öffentlichen und anschließend nichtöffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde 
Ormont am 
 

Dienstag, 11.04.2023 um 19:00 Uhr 
in Ormont, im Bürgerhaus. 

 
 
 
Folgende Punkte habe ich für die Tagesordnung vorgesehen: 
 
 
 

TAGESORDNUNG 
 

Öffentliche Sitzung 

1. Niederschrift der letzten Sitzung 

2. Einwohnerfragen 

3. 3. Änderung der Verbandsordnung Forstverband Obere Kyll 
Vorlage: 1-0063/23/28-001 

4. Neufassung Friedhofssatzung 
Vorlage: 2-3685/22/28-203 

5. Kommunaler Klimapakt Rheinland-Pfalz - Beitritt der Ortsgemeinde 
Vorlage: 1-0135/23/28-002 

6. Hochwasserkatastrophe vom 14.07.2021 – weitere Vorgehensweise zur Behebung der Schäden 
im Bereich Infrastruktur und Brücken 
Vorlage: 2-0158/23/28-003 

7. Anschaffung einer Nestschaukel auf dem Spielplatz 
Vorlage: G-0009/23/28-004 

8. Errichtung eines ortseigenen Bauhofgebäudes - Ausschreibung und Auftragsvergabe 
Vorlage: 2-0170/23/28-005 

9. Informationen des Ortsbürgermeisters 

10. Anfragen, Verschiedenes 
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Nichtöffentliche Sitzung 

11. Niederschrift der letzten Sitzung 

12. Informationen des Ortsbürgermeisters 

13. Anfragen, Verschiedenes 

 
 
Ich würde mich freuen, Sie zur Sitzung begrüßen zu können. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Andreas Maus 
Ortsbürgermeister 
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Organisation und Finanzen Datum: 24.01.2023 

Aktenzeichen: 1-55500-141-01 Vorlage Nr. 1-0063/23/28-001 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat    öffentlich Entscheidung 

 

3. Änderung der Verbandsordnung Forstverband Obere Kyll 
 
Sachverhalt: 
 
In der Verbandsversammlung vom 17.11.2021 hat der Forstverband beschlossen, den Forstverband für 
weitere Gemeinden aus der Verbandsgemeinde Gerolstein zu öffnen und aktiv auf die Gemeinden zuzuge-
hen und für deren Beitritt zu werben. 
 
Dies ist erfolgt und die Gemeinden Kalenborn-Scheuern und Duppach haben im November bzw. Dezember 
2022 per Ratsbeschluss den Beitritt zum Forstverband beschlossen. Der Beitrittsvollzug erfordert eine Än-
derung der Verbandsordnung. Zudem hat die Ortsgemeinde Hallschlag ihren Austritt aus dem Forstverband 
zum 31.12.2023 beantragt, was ebenso entsprechend in der Verbandsordnung berücksichtigt werden muss. 
 
Neben der Änderung der Verbandsmitglieder wurden formelle Änderungen mit aufgenommen, da sich die 
Verbandsordnung textlich noch auf die Verbandsgemeinde Obere Kyll bezogen hat. 
 
Der Entwurf der 3. Änderung der Verbandsordnung ist als Anlage der Vorlage beigefügt. Das rückwirkende 
Inkrafttreten der 3. Änderung der Verbandsordnung zum 01.01.2023 ist nach Auskunft der Errichtungsbe-
hörde zulässig. 
 
Die Änderung der Verbandsordnung bedarf des zustimmenden Beschlusses der Verbandsversammlung mit 
einer Zweidrittelmehrheit, der Zustimmung der Errichtungsbehörde (Kommunalaufsicht bei der Kreisver-
waltung Vulkaneifel) sowie den zustimmenden Beschlüssen aller Räte der bisherigen Verbandsmitglieder.  
 
Die Verbandsversammlung des Forstverbandes hat am 31.01.2023 die 3. Änderung der Verbandsordnung 
beschlossen. Nunmehr hat die Ortsgemeinde Ormont hierüber zu beraten und zu entscheiden.  
Anschließend wird, nach Vorlage aller zustimmenden Beschlüsse der Verbandsmitglieder, die Zustimmung 
der Errichtungsbehörde eingeholt. Nach deren Zustimmung erfolgt die Bekanntmachung der 3. Änderung 
der Verbandsordnung und damit geht das Inkrafttreten dieser Änderung zu den dort genannten Zeitpunk-
ten einher. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat stimmt der 3. Änderung der Verbandsordnung des Forstverbands Obere Kyll zu. 
 
 
 
Anlage(n):  
Entwurf 3. Änderung Verbandsordnung 
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3. Änderung der Verbandsordnung 
 des Forstverbandes Obere Kyll  

vom…………….. 
 
Die Kreisverwaltung Vulkaneifel als die nach § 5 KomZG zuständige Behörde stellt 
hiermit aufgrund des § 4 Abs. 2 KomZG folgende 3. Änderung der Verbandsordnung 
fest: 
 
 

Artikel 1 
§ 1 erhält folgende Neufassung: 
Verbandsmitglieder sind: 
Ortsgemeinden Birgel, Duppach, Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Hallschlag, Jünkerath, 
Kalenborn-Scheuern, Kerschenbach, Lissendorf, Ormont, Reuth, Scheid, Schüller, 
Stadtkyll, Steffeln. 
 
 

Artikel 2 
§ 3 Satz 2 erhält folgende Neufassung: 
Er hat seinen Sitz in Gerolstein. 
 
 

Artikel 3 
§ 6 Abs.1 Satz 3 erhält folgende Neufassung: 
Wird als Verbandsvorsteher der jeweilige Bürgermeister der Verbandsgemeinde 
Gerolstein gewählt, hat er in der Verbandsversammlung beratendes Stimmrecht. 
 

 
Artikel 4 

§ 7 Abs.3 erhält folgende Neufassung: 
Die geänderten reduzierten Holzbodenflächen werden jeweils zum 01.01. des 
Haushaltsjahres gemäß der amtlichen Mitteilung des Forstamtes Gerolstein festgelegt. 
 
 

Artikel 5 
§ 10 Abs.1 Satz 3 erhält folgende Neufassung: 
Die Umlage ist in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. 
an den Forstverband (Verbandsgemeindekasse Gerolstein) zu entrichten. 
 
 

Artikel 6 
§ 12 erhält folgende Neufassung: 
Öffentliche Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen in den 
Bekanntmachungsorganen der Verbandsgemeinde Gerolstein. 
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Artikel 7 
§ 1 erhält folgende Neufassung: 
Verbandsmitglieder sind: 
Ortsgemeinden Birgel, Duppach, Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jünkerath, Kalenborn-
Scheuern, Kerschenbach, Lissendorf, Ormont, Reuth, Scheid, Schüller, Stadtkyll, 
Steffeln. 
 
 
 

Artikel 8 
Diese 3. Änderung der Verbandsordnung bedarf der Feststellung durch die 
Aufsichtsbehörde.  
Artikel 1 bis 6 treten zum 01.01.2023 in Kraft. 
Artikel 7 tritt zum 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
 
Daun, den ______________ 
 
Kreisverwaltung Vulkaneifel 
 
Im Auftrag: 
 
 
 



Ortsgemeinde Ormont 
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Bauen und Umwelt Datum: 10.11.2022 

Aktenzeichen: 553100 Vorlage Nr. 2-3685/22/28-203 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat    öffentlich Entscheidung 

 

Neufassung Friedhofssatzung 
 
Sachverhalt: 
 
Die Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Ormont vom 04.06.2004 soll neu gefasst werden. 
Hauptgrund ist die Verankerung der bereits angelegten Rasengräber in der Friedhofssatzung. 
Im Zuge dessen erfolgen weitere Anpassungen, die zur besseren Erkennung rot markiert sind. 
 
Die Friedhofssatzung ist als Anlage zu dieser Beschlussvorlage beigefügt.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat Ormont stimmt dem vorliegenden Entwurf der neuen Friedhofssatzung in der vorge-
stellten Form zu und beschließt die neue Friedhofssatzung als Satzung gemäß § 24 GemO. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die neue Friedhofssatzung öffentlich bekanntzumachen. 
 
 
 
 
 
 
Anlage(n):  
Entwurf Friedhofssatzung Ormont 
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Entwurf 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Friedhofssatzung 
 
 
 
 

der Ortsgemeinde Ormont 
 

vom 11. April 2023 
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Der Ortsgemeinderat Ormont hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) i.d.F. v. 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
06.07.1998 (GVBl. S. 171) sowie des Bestattungsgesetzes (BestG) vom 04.03.83 (GVBl. S. 69) in der 
zurzeit gültigen Fassung folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 
 
 

 
1.  Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1 Geltungsbereich 
Diese Satzung gilt für den im Gebiet der Ortsgemeinde Ormont gelegenen und von ihr verwalteten 
Friedhof. 
 
 

§ 2 Friedhofszweck 
(1)  Der Friedhof ist eine nicht rechtsfähige Anstalt (öffentliche Einrichtung) der Ortsgemeinde. 
(2)  Er dient der Bestattung derjenigen Personen, die 

a) bei ihrem Tode Einwohner der Ortsgemeinde waren, 
b) ein besonderes Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte haben oder 
c) ohne Einwohner zu sein, nach § 2 Abs. 2 Sätze 2 und 3 BestG zu bestatten sind. 

(3)  Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 
 

§ 3 Schließung und Aufhebung 
(1) Der Friedhof oder Teile des Friedhofs können ganz oder teilweise für weitere Bestattungen oder 

Beisetzungen gesperrt (Schließung) oder anderen Zwecken gewidmet werden (Aufhebung) - vgl. 
§ 7 BestG -. 

(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen und Beisetzungen ausgeschlos-
sen. Soweit durch die Schließung das Recht auf weitere Bestattungen oder Beisetzungen in 
Wahlgrabstätten (Sondergräber) erlischt, wird dem Nutzungsberechtigten für die restliche 
Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungs- oder Beisetzungsfalles auf Antrag eine 
andere Wahl- bzw. Urnenwahlgrabstätte zur Verfügung gestellt. Außerdem kann er die Umbet-
tung bereits in diesem Grab bestatteter Leichen verlangen, soweit die Nutzungszeit noch nicht 
abgelaufen ist. 

(3) Durch die Aufhebung geht die Eigenschaft des Friedhofes als Ruhestätte der Toten verloren. Die 
in Reihen- oder Urnengrabstätten Bestatteten werden, falls die Ruhezeit noch nicht abgelaufen 
ist, die in Wahlgrabstätten, falls die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten der 
Ortsgemeinde in andere Grabstätten umgebettet. 

(4) Schließung oder Aufhebung werden öffentlich bekannt gemacht. Der Nutzungsberechtigte einer 
Wahlgrabstätte erhält außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn sein Aufenthalt bekannt 
oder über das Einwohnermeldeamt zu ermitteln ist. 

(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig 
werden sie bei Wahlgrabstätten den Nutzungsberechtigten, bei Reihen- oder Urnengrabstätten - 
soweit möglich - einem Angehörigen des Verstorbenen mitgeteilt. 

(6) Ersatzgrabstätten werden von der Ortsgemeinde auf ihre Kosten entsprechend den Grabstätten 
auf dem Friedhof oder dem Friedhofsteil hergerichtet. Die Ersatzwahlgrabstätten werden Gegen-
stand des Nutzungsrechts. 
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2.  Ordnungsvorschriften 
 

§ 4 Öffnungszeiten 
(1) Die Öffnungszeiten können an den Eingängen durch Aushang bekannt gegeben werden.  
(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofes oder 

einzelner Friedhofsteile vorübergehend untersagen. 
 
 

§ 5 Verhalten auf dem Friedhof 
(1) Die Besucher haben sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die 

im Rahmen dieser Satzung erlassenen Anordnungen der Friedhofsverwaltung sind zu befolgen. 
(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener betreten. 
(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, Kinderwagen und Rollstühle sowie Hand-
wagen zur Beförderung von Material zur Grabherrichtung, leichte Fahrzeuge von zuge-
lassenen Gewerbetreibenden und Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung sind ausgenommen,  

b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten, 
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung, Beisetzung oder Gedenkfeier 

störende Arbeiten auszuführen, 
d) ohne Auftrag eines Nutzungsberechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung 

gewerbsmäßig zu fotografieren, 
e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der 

Bestattungsfeier notwendig und üblich sind, 
f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen oder zu 

beschädigen sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtigt zu betreten bzw. zu 
befahren, Einfriedungen und Hecken zu übersteigen, 

g) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzuladen. An den hierfür vorgesehenen 
Stellen des Friedhofs ist eine Trennung nach kompostierbaren Abfällen vorzunehmen. 

h) Tiere - ausgenommen Blindenhunde - mitzubringen, 
i) zu spielen, zu lärmen und Musikwiedergabegeräte zu betreiben. 
j) Unbefugte Wasserentnahme zu anderen Zwecken als der Grabpflege. 

Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Fried-
hofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 

(4)  Feiern und andere nicht mit der Bestattung / Beisetzung zusammenhängende Veranstaltungen 
bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie sind spätestens vier Tage vorher 
anzumelden. 

 
 

§ 6 Ausführen gewerblicher Arbeiten 
(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende dürfen auf dem Friedhof 

gewerbliche Tätigkeiten nur ausüben, wenn sie 
a) in die Handwerksrolle eingetragen sind oder 
b) die für ihr Berufsbild erforderliche fachliche Qualifikation besitzen, sofern keine Eintragung 

in die Handwerksrolle vorgeschrieben ist.  
Die Tätigkeiten sind nur innerhalb des jeweiligen Berufsbildes zulässig. Die Friedhofsver-
waltung kann Ausnahmen von den Sätzen 1 und 2 zulassen. 

(2) Die Friedhofsverwaltung kann Gewerbetreibenden allgemein oder im Einzelfall die gewerbliche 
Betätigung auf dem Friedhof untersagen, wenn diese  
a) schwerwiegend gegen diese Satzung verstoßen oder 
b) wiederholt Arbeiten auf den Friedhöfen unsachgemäß ausgeführt haben. 

(3) Das Verbot kann befristet oder unbefristet erteilt werden. Das Verschulden von Mitarbeitern 
oder Beauftragten des jeweiligen Gewerbetreibenden wird diesem zugerechnet. 
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3.  Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 

§ 7 Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit 
(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Friedhofsverwaltung anzumel-

den. Für die Beisetzung von Aschen gilt § 16 Abs. 6. 
(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, ist auch das 

Nutzungsrecht nachzuweisen. 
(3) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung im Benehmen mit den Angehörigen 

und der zuständigen Religionsgemeinschaft fest. 
(4) Erdbestattungen und Einäscherungen müssen – soweit nicht im Einzelfall Rechtsvorschriften 

entgegenstehen, z.B. wenn in Fällen des § 159 StPO die schriftliche Genehmigung der Staatsan-
waltschaft aussteht -, innerhalb von sieben Tagen nach Eintritt des Todes erfolgen. Aschen 
müssen spätestens zwei Monate nach der Einäscherung beigesetzt werden, andernfalls werden 
sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen (Verantwortlichen gem. § 9 BestG) in einer 
Urnenanonymgrabstätte beigesetzt. 

(5) In jedem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch gestattet, ein Elternteil mit 
seinem nicht über fünf Jahre alten Kind in einem Sarg zu bestatten. Mit Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung können auch Geschwister im Alter bis zu fünf Jahren in einem Sarg bestattet 
werden. 

 
 

§ 8 Särge 
(1)  Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit 

ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht schwer verrottbar sein, soweit nichts Anderes ausdrücklich 
vorgeschrieben ist. 

(2)  Die Särge sollen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Sind in 
Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der 
Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

 
 

§ 9 Grabherstellung 
(1)  Die Gräber werden von dem Friedhofspersonal bzw. den Beauftragten der Friedhofsverwaltung 

ausgehoben und wieder verfüllt. Die Leistungen können unter Beachtung der Bestimmungen 
dieser Friedhofssatzung auch von Angehörigen des/der Verstorbenen oder in 
Nachbarschaftshilfe erbracht werden. 
Die Gräber haben folgende lichte Maße:  
a) für Verstorbene bis zu 5 Jahren - Einzelgräber - 

Länge 1,20 m, Breite 0,60 m 
b) für Verstorbene über 5 Jahre (Erwachsene), je Grabstelle 

Länge 2,10 m, Breite 0,90 m 
c) Urnengräber 

Länge 0,50 m, Breite 0,50 m 
(2)  Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante 

des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m. Bei Tiefengräbern 
beträgt die Tiefe bis zur Grabsohle 2,30 m. 

(3)  Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände 
getrennt sein. 

(4)  Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher auf seine Kosten entfernen zu lassen. Sofern 
beim Ausheben der Gräber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehör durch die Friedhofsver-
waltung entfernt werden müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch den 
Nutzungsberechtigten der Friedhofsverwaltung zu erstatten. 
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§ 10 Ruhezeit 
(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre. 
(2) Die Ruhezeit für Aschen in Urnengrabfeldern/ -reihen sowie Gemischten Grabstätten beträgt 15 

Jahre. 
 
 

§ 11 Umbettungen 
(1)  Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
(2)  Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vor-

schriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung kann nur bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden; bei Umbettungen innerhalb der 
Ortsgemeinde im ersten Jahr der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen 
Interesses. Umbettungen aus einer Reihengrabstätte/Urnengrabstätte in eine andere Grabstätte 
sind innerhalb der Ortsgemeinde nicht zulässig. § 3 Abs. 2 bleibt unberührt. 

(3)  Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder Aschenreste können mit vorheriger 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung in belegte Grabstätten umgebettet werden. 

(4)  Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt sind bei Umbettungen aus Reihengrab-
stätten/Urnengrabstätten die Verantwortlichen nach § 9 Abs. 1 BestG, bei Umbettungen aus 
Wahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. Die Ortsgemeinde ist bei dringendem 
öffentlichem Interesse berechtigt, Umbettungen vorzunehmen. 

(5)  Umbettungen werden grundsätzlich von gewerblichen Unternehmen durchgeführt. Der 
Antragsteller hat der Friedhofsverwaltung den Nachweis zu erbringen, dass ein gewerbliches 
Unternehmen die Umbettung durchführt. 

(6)  Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grabstätten und 
Anlagen durch eine Umbettung entstehen, hat der Antragsteller zu tragen. 

(7)  Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen 
oder gehemmt. 

(8)  Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur auf behördliche oder 
richterliche Anordnung hin ausgegraben werden. 

 
 
 

4.  Grabstätten 
 

§ 12 Allgemeines, Arten der Grabstätten 
(1) Die Grabstätten werden unterschieden in 

a)  Reihengrabstätten, 
b)  Gemischte Grabstätten 
c)  Wahlgrabstätten, 
d)  Urnengrabstätten als Reihen- / Wahlgrabstätten sowie Anonymgrabstätten und 
e)  Rasengrabstätten als Sarg- (nur Einzelgrabstätten) und Urnengrabstätten (Einzel- und     

 Doppelgrabstätten) 
f)  Ehrengrabstätten. 

(2) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. An ihnen können Rechte nur nach 
dieser Satzung erworben werden. Es besteht kein Anspruch auf Verleihung des Nutzungsrechts 
an einer der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 
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§ 13 Reihengrabstätten 

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten (Einzelgräber) für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen, 
die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden 
schriftlich zugeteilt werden. Ein Wiedererwerb von Reihengrabstätten ist nicht möglich. 

(2) Es werden eingerichtet: 
a) Einzelgrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
b) Einzelgrabfelder für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 

(3) In jeder Reihengrabstätte darf - außer in den Fällen des § 7 Abs. 5 und des § 14 nur eine Leiche 
bestattet werden. 

(4) Die Grabstellen haben folgende Maße: 
a) für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 

haben eine Länge von 1,20 m & eine Breite von 0,60 m 
b) für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 

haben eine Länge von 2,00 m und eine Breite von 0,90 m 
(5) Das Abräumen von Einzelgrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten wird 3 

Monate vorher veröffentlicht und durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld 
bekannt gemacht. 

 
 

§ 14 Gemischte Grabstätten 
(1) Gemischte Grabstätten sind bereits durch eine Erdbestattung belegte Reihengrabstätten 

(§ 13Abs. 1), in denen auf Antrag zusätzlich die Beisetzung von bis zu zwei Aschen gestattet 
werden kann. 

(2) Die Dauer der Zuteilung der Grabstätte richtet sich nach der Ruhezeit der ersten Bestattung. Die 
zusätzliche Beisetzung einer Asche darf im Einzelfall nur dann erfolgen, wenn die verbleibende 
Ruhezeit nach der ersten Bestattung noch mindestens 15 Jahre beträgt oder das Nutzungsrecht 
für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit verlängert worden ist oder verlängert wird. 

(3) Sofern auf Antrag eine Umwidmung zur Gemischten Grabstätte erfolgt, sind vom Antragsteller 
wie folgt Gebühren zu entrichten: 
a) Gebühr für die Beilegung einer Urne in Höhe eines Urnenreihengrabs  
b) pro Jahr, für das die Ruhezeit der Reihengrabstätte die Ruhezeit einer Asche (gem. § 10, Abs. 

2 = 15 Jahre) übersteigt, ein fünfzehntel der Gebühr für ein Urnenreihengrab 
c) Gebühr für die Verlängerung der Ruhezeit und Nutzungsdauer des Reihengrabs. 

 
 

§ 15 Wahlgrabstätten 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten, an denen ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren 

(Nutzungszeit) verliehen wird. Die Verleihung des Nutzungsrechtes ist nur bei Eintritt eines 
Bestattungsfalles möglich. 

(2) Das Nutzungsrecht wird nach Zahlung der festgesetzten Gebühr verliehen. Es wird eine Ur-
kunde, die Beginn und Ende des Nutzungsrechts enthält, ausgestellt. Aus dem Nutzungsrecht 
ergibt sich die Pflicht zur Anlage und Pflege des Grabes. 

(3) Wahlgrabstätten werden als zweistellige Grabstätten vergeben. 
(4) Während der Nutzungszeit darf eine weitere Bestattung nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die 

Nutzungszeit nicht überschreitet oder das Nutzungsrecht für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhe-
zeit verlängert worden ist oder verlängert wird. 

(5) Das Nutzungsrecht kann nur einmal für die gesamte Wahlgrabstätte wiederverliehen werden. 
Das Nutzungsrecht kann in Jahresschritten verlängert bzw. wiederverliehen werden. Die 
Wiederverleihung erfolgt auf Antrag zu den in diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen über 
den Inhalt des Nutzungsrechts und zu den in diesem Zeitpunkt geltenden Gebühren. 
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(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Nutzungsberechtigte für den Fall seines 
Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis einen Nachfolger im Nutzungsrecht be-
stimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen. Wird bis zu seinem Ab-
leben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge 
über: 
a)  auf den überlebenden Ehegatten, 
b)  auf die Kinder, 
c)  auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
d)  auf die Eltern, 
e)  auf die Geschwister, 
f)  auf die nicht unter a) bis e) fallenden Erben. 
Innerhalb der einzelnen Gruppen wird unter Ausschluss der übrigen Angehörigen der Gruppe die 
nach Jahren älteste Person nutzungsberechtigt. 

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht auf eine Person aus dem Kreis der in 
Abs. 6 Satz 2 genannten Personen übertragen. Der Rechtsnachfolger hat bei der Friedhofsver-
waltung das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben zu lassen. 

(8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen dieser Satzung und der dazu ergangenen 
Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte bestattet zu werden, bei Eintritt eines Be-
stattungsfalles über andere Bestattungen und über die Art der Gestaltung und der Pflege der 
Grabstätte zu entscheiden. 

(9) Das Nutzungsrecht, an teilbelegten Grabstätten kann erst nach Ablauf der Ruhezeit 
zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. 

(10) Die Grabfelder haben folgende Maße: 
Doppelgrabstätten haben eine Länge von 2,00 m und eine Breite von 2,00 m. 

(11) Soweit bei Inkrafttreten dieser Friedhofssatzung vorhandene Grabstellen andere Maße haben, 
bleiben diese unverändert. 

 
 

§ 16 Urnengrabstätten 
(1)  Aschen dürfen beigesetzt werden: 

a) in Reihengrabstätten  
bis zu 1 Asche 2 Aschen, 

b) in Wahlgrabstätten  
bis zu 2 Aschen je Grabstelle, 

c) in Urnenreihengrabstätten und Rasenurnengrabstätten 
d) in Urnenwahlgrabstätten als Doppelurnengrabstelle und Rasenwahlgrabstätten als 

Doppelurnengrabstätten sowie 
e) in Urnenanonymgrabstätten. 

(2)  Urnengrabstätten erhalten eine Länge von 0,90 m und eine Breite von 0,70 m. 
(3)  Urnengrabstätten sind Aschenstätten, die der Reihe nach belegt und erst im Todesfall auf die 

Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung abgegeben werden. 
(4)  Urnenwahlgrabstätten sind Aschenstätten, für die auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer 

von 20 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. In einer Urnenwahlgrabstätte dürfen 2 Urnen 
beigesetzt werden. 

(5)  Urnenanonymgrabstätten sind Aschenstätten, die von der Friedhofsverwaltung ohne 
Namensangabe belegt werden. 

(6)  Die Beisetzung ist bei der Friedhofsverwaltung rechtzeitig anzumelden. Der Anmeldung sind eine 
Ausfertigung der standesamtlichen Sterbeurkunde und die Bescheinigung des Trägers der Feuer-
bestattungsanlage über die Einäscherung beizufügen. 

(7)  Soweit sich aus der Satzung nicht etwas Anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Reihen- und 
Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten. 
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§ 16 a Rasengrabstätten 
(1) Die Rasengräber werden als Einzelgräber für Erdbestattungen und als Einzel- und Doppelgräber 
(Tiefengräber) für Urnenbeisetzungen angelegt. 
Rasengräber als Urnengrab haben ein Maß von:  Länge 0,50 m und Breite 0,50 m.  
Rasengräber für Erdbestattungen haben ein Maß von: Länge 2,10 m und Breite 0,90 m.  
 
(2) In einer Rasengrabstätte für Erdbestattung darf grundsätzlich nur eine Bestattung als Sarg 
erfolgen, es dürfen jedoch zusätzlich bis zu zwei Urnen beigesetzt werden. Die zusätzliche Beisetzung 
einer Asche darf im Einzelfall nur dann erfolgen, wenn die verbleibende Ruhezeit noch mindestens 15 
Jahre beträgt oder die Nutzungszeit entsprechend verlängert wird. 
 
(3) Die Grabstätten sind durch den Nutzungsberechtigten innerhalb von vier Wochen nach der 
Beisetzung/Bestattung von jeglichem Grabschmuck zu räumen. Sie werden vom Friedhofsträger 
eingeebnet und eingesät. 
 
(4) Die Pflege und das Mähen des Rasens werden für die Dauer der Ruhezeit von Beauftragten der 
Ortsgemeinde durchgeführt. 
 
(5) Für die Pflegearbeiten des Rasens, das wiederkehrende Verfüllen und Einsähen der abgesackten 
Grabstätten sowie die evtl. Neuverlegung der Namensplatten erhebt die Ortsgemeinde zusätzlich zu 
der normalen Reihengrabgebühr eine einmalige Gebühr für den gesamten Zeitraum der Ruhefrist. 
Die Kosten sind in der Graberwerbsgebühr enthalten.  
 
(6) Die Kenntlichmachung der Grabstätten erfolgt durch steinerne Namenstafeln aus Granit in der 
Größe von 50 x 50 x 4 cm. In die Platte werden Vorname, Name, Geburtsjahr und Sterbejahr 
eingraviert. Die Namenstafeln werden von der Ortsgemeinde in Auftrag gegeben und eingebaut. 
 
(7) Die Rasenflächen sind im Zeitraum vom 01.04. bis zum 31.10. jedes Jahres von jeglichem 
Grabschmuck und Grableuchten freizuhalten.  
 
(8) Ein genereller Rechtsanspruch für das Belegen von Rasengräbern besteht nicht. Die Anlegung von 
Rasengräbern ist nur in speziell ausgewiesenen Grabfeldern möglich. 
 
Sollten besondere Umstände oder rechtliche Vorgaben die Bestattung in Rasengräbern nicht 
zulassen, erfolgt die Bestattung nach den Vorschriften der Friedhofssatzung in normalen Reihen- 
oder Wahlgräbern. 
 
 

 
 

§ 17 Ehrengrabstätten 
Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten obliegt ausschließlich dem 
Friedhofsträger. 
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5. Gestaltung der Grabstätten 
 
 

§ 18 Allgemeine Gestaltungsvorschriften 
Jede Grabstätte ist – unbeschadet der besonderen Anforderungen für Grabfelder mit besonderen 
Gestaltungsvorschriften - so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass die Würde des 
Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 
 
 

§ 19 Wahlmöglichkeit 
(1)  Auf dem Friedhof werden Grabfelder mit und Grabfelder ohne besondere 

Gestaltungsvorschriften eingerichtet. 
(2)  Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften sind in einem Belegungsplan festgelegt 

(siehe Anlage 1 zur Satzung). 
(3)  Bei der Zuweisung einer Grabstätte bestimmt der Antragsteller, ob diese in einem Grabfeld mit 

allgemeinen oder mit besonderen Gestaltungsvorschriften liegen soll. Entscheidet er sich für eine 
Grabstätte mit besonderen Gestaltungsvorschriften, so besteht die Verpflichtung, die Ge-
staltungsvorschriften dieser Friedhofssatzung einzuhalten. Eine entsprechende schriftliche Erklä-
rung ist durch den Antragsteller zu unterzeichnen. 

(4)  Wird von dieser Wahlmöglichkeit nicht rechtzeitig vor der Bestattung Gebrauch gemacht, wird 
eine Grabstätte im Friedhofsteil mit besonderen Gestaltungsvorschriften zugeteilt. 

 
 

6. Grabmale 
 

§ 20 Grabfelder ohne Gestaltungsvorschriften 
Die Grabmale auf Grabfeldern ohne besondere Gestaltungsvorschriften unterliegen in ihrer 
Gestaltung und Bearbeitung keinen besonderen Anforderungen. Die übrigen Regelungen gelten 
jedoch uneingeschränkt. 
 
 

§ 21 Gestaltung der Grabmale in Bereichen mit besonderen Gestaltungsvorschriften 
(1)  Die Grabmale sollen sich in die Gestaltung und das Gesamtbild des Friedhofes einordnen und sich 

den benachbarten Grabmälern nach Form und Farbe anpassen. Grabmale müssen aus 
wetterbeständigem Werkstoff (Stein, Holz, geschmiedetem oder gegossenem Metall) hergestellt, 
nach den Erfordernissen der jeweiligen Umgebung gestaltet und handwerksgerecht, schlicht und 
dem Werkstoff gemäß bearbeitet sein. Lichtbilder bis zu einer Größe von 12*12cm sind auf dem 
Grabmal zugelassen. 

(2)  Nicht zugelassen sind alle nicht aufgeführten Materialien, Zutaten, Gestaltungs- und 
Bearbeitungsarten, insbesondere Beton, Glas, Emaille, Kunststoff, Porzellan, Lichtbilder, Gold, Sil-
ber, Bronze und Farben sowie auch Inschriften, die der Würde des Ortes nicht entsprechen. 

(3)  Auf Grabstätten für Erdbestattung sind Grabmale mit folgenden Maßen zulässig: 
a)  Auf Reihengrabstätten für Verstorbene bis zu 5 Jahren: 

1. Stehende Grabmale: 
Höhe 0,70 m, Breite bis 0,50 m, Mindeststärke 0,12 m. 

2. Liegende Grabmale: 
Breite 0,40 m, Höchstlänge bis 0,50 m, Mindeststärke 0,12 m; 

3. Abdeckplatten: 
bis zu 2/3 der Grabfläche. 
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b)  Auf Reihengrabstätten für Verstorbene über 5 Jahren: 

1. Stehende Grabmale: 
Höhe 1,20 m, Breite bis 0,70 m, Mindeststärke 0,14 m. 

2. Liegende Grabmale: 
Breite 0,50 m, Höchstlänge bis 0,60 m, Mindeststärke 0,14 m; 

3. Abdeckplatten: 
bis zu 2/3 der Grabfläche. 

c)  Auf Wahlgrabstätten: 
1. Stehende Grabmale: 

Höhe bis 1,20 m, Breite bis 1,50 m, Mindeststärke 0,16 m; 
2. Liegende Grabmale: 

Breite bis 0,75 m, Länge bis 0,80 m, Mindeststärke 0,16 m; 
3. Abdeckplatten: 

bis zu 2/3 der Grabfläche,  
(4)  Auf Urnengrabstätten nach § 16 Abs. 1 Nr. a und Nr. b sind Grabmale mit folgenden Maßen 

zulässig: 
1. Stehende Grabmale: 

   Höhe bis 0,60 0,80 m, Breite bis 0,55 m, Mindeststärke 0,10 m; 
2. Liegende Grabmale: 

  Breite bis 0,40 m, Länge bis 0,40 m, Höhe der Hinterkante 0,15 m, 
3. Abdeckplatten: 

  bis zu 1/1 der Grabfläche. 
(5)  Soweit es der Friedhofsträger unter Beachtung des § 18 für vertretbar hält, kann er Ausnahmen 

von den Vorschriften der Absatz 1 bis 4 und auch sonstige bauliche Anlagen zulassen. 
(6)  Die Bereiche mit besonderen Gestaltungsvorschriften ergeben sich aus der dieser Satzung 

beigefügten Anlage. 
 
 

§ 22 Zustimmungserfordernis zum Errichten und Ändern von Grabmalen 
(1)  Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zu-

stimmung der Friedhofsverwaltung. 
(2)  Den Anträgen sind zweifach beizufügen der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im 

Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials und seiner Bearbeitung. In besonderen Fällen kann die 
Vorlage des Modells im Maßstab 1 : 10 oder das Aufstellen einer Attrappe in natürlicher Größe 
auf der Grabstätte verlangt werden. 

(3)  Für die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedürfen ebenfalls 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Absätze 1 und 2 gelten 
entsprechend. 

(4)  Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines 
Jahres nach Erteilung der Zustimmung errichtet / geändert worden ist. 

(5)  Vor Aufstellung eines Grabmals und einer Grabeinfassung muss die Ortsgemeinde rechtzeitig 
informiert werden, damit eine genaue Einmessung durch die Ortsgemeinde und ausführende 
Firma erfolgen kann. 

 
 

 

§ 23 Standsicherheit der Grabmale 
Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemeinen anerkannten Regeln des Hand-
werks zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim 
Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Satz 1 gilt für sonstige bau-
liche Anlagen entsprechend. 
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§ 24 Verkehrssicherungspflicht für Grabmale 
(1)  Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in verkehrssicherem Zustand zu 

halten. Sie sind zu überprüfen oder überprüfen zu lassen, und zwar in der Regel jährlich zweimal - 
im Frühjahr nach der Frostperiode und im Herbst. Verantwortlich dafür ist bei Reihen- und Ur-
nenreihengrabstätten, wer den Antrag auf Zuteilung der Grabstätte (§ 13) gestellt hat; bei 
Wahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte. Sie haften für Schäden, die durch das Umstürzen von 
Grabmalen, Grabmalteilen oder sonstigen baulichen Anlagen verursacht werden. 

(2)  Scheint die Standsicherheit eines Grabmals, sonstigen baulichen Anlagen oder von Teilen davon 
gefährdet, ist der für die Unterhaltung Verantwortliche (Abs. 1) verpflichtet, unverzüglich die er-
forderlichen Maßnahmen zu treffen. 

(3)  Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung, auf Kosten des Verantwortlichen, Si-
cherungsmaßnahmen (z.B. Umlegen von Grabmalen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand 
trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden 
angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung dazu auf Kosten des Verantwortlichen 
berechtigt. Sie kann das Grabmal oder Teile davon entfernen. Die Ortsgemeinde ist verpflichtet, 
diese Gegenstände drei Monate aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder über 
das Einwohnermeldeamt nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekannt-
machung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat aufge-
stellt wird. 

 
 

§ 25 Entfernen von Grabmalen 
(1)  Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale und Grabeinfassungen nur mit 

vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Die Zustimmung durch die 
Friedhofsverwaltung wird nur erteilt, wenn der Antragsteller 
a) bei Reihengrabstätten für die Restlaufzeit der Ruhefrist 
b) bei Wahlgrabstätten für die Restlaufzeit der Nutzungszeit 
die wiederkehrenden Friedhofsgebühren in Form einer einmaligen Zahlung ablöst. 

(2)  Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihen- und Urnenreihengrabstätten, nach Ablauf der Nutzungszeit 
bei Wahlgrabstätten oder nach der Entziehung von Grabstätten und Nutzungsrechten sind die 
Grabmale, Grabeinfassungen und Grabschmuck innerhalb einer Frist von drei Monaten zu 
entfernen. Auf den Ablauf der Ruhezeit bzw. der Nutzungszeit wird durch öffentliche 
Bekanntmachung hingewiesen. Kommt der Berechtigte dieser Verpflichtung nicht nach, so ist die 
Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte abräumen zu lassen. Lässt der Verpflichtete das 
Grabmal nicht binnen drei Monaten abholen, geht es entschädigungslos in das Eigentum der 
Ortsgemeinde über. Sofern Grabstätten von der Friedhofsverwaltung abgeräumt werden, hat der 
jeweilige Verpflichtete die Kosten zu tragen. 

(3)  Nach der Einebnung der Grabstelle ist eine Abnahme mit der Ortsgemeinde durchzuführen. 
 

 
 

7. Herrichten und Pflege der Grabstätten 
 

§ 26 Herrichten und Instandhalten der Grabstätten 
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 18 hergerichtet und dauernd 

instandgehalten werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und 
Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen. Die Flächen unmittelbar hinter, 
neben und vor den Gräbern müssen ebenfalls vom Nutzungsberechtigten bzw. Verantwortlichen 
nach § 9 BestG gepflegt und von Unkraut freigehalten werden. 
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(2) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Reihen- und Urnengrabstätten der Inhaber der 
Grabzuweisung (Verantwortlicher gem. § 9 BestG), bei Wahlgrabstätten und 
Urnenwahlgrabstätten ist der Nutzungsberechtigte verantwortlich. 

(3) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und pflegen 
oder damit einen Dritten beauftragen. 

(4) Die Grabstätten müssen innerhalb von zwölf achtzehn Monaten nach der Bestattung eingefasst 
und hergerichtet werden. 

(5) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grab-
stätten obliegen ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 

(6) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln ist nicht gestattet. 
 
 
 

§ 27 Grabfelder / Einfassung 
(1) Die Grabstätten sollen bepflanzt werden. Die Bepflanzung darf jedoch die anderen Grabstätten 

sowie die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen. Nicht zugelassen sind insbeson-
dere Bäume oder großwüchsige Sträucher. Die Bepflanzung darf nicht höher als der Grabstein 
sein. 

(2) Die Grabeinfassungen sind so zu gestalten, dass sie im Mittel 0,10 m über dem Erdreich 
herausragen. 

 
 
 

§ 28 Vernachlässigte Grabstätten 
(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder bepflanzt, hat der Verantwortliche 

auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer jeweils fest-
zusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht –
nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte nach ihrem Ermessen auf seine Kosten her-
richten oder einebnen lassen. 

(2) Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt für die 
Durchführung der Maßnahme nach Abs. 1 eine öffentliche Bekanntmachung oder ein Hinweis auf 
der Grabstätte. 

 
 
 

§ 29 Benutzung der Leichenhalle 
(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur mit Erlaubnis 

der Friedhofsverwaltung betreten werden. Die Belegung der Leichenhalle mit zwei Särgen ist 
möglich. 

(2) Die Särge sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Beisetzung 
endgültig zu schließen. 

(3) Ist in der Leichenhalle ein Sarg mit einem an einer nach seuchenrechtlichen Bestimmungen 
meldepflichtigen Krankheit Verstorbenen aufgestellt, so ist der Zutritt zur Leichenhalle und die 
Besichtigung der Leiche nur nach vorheriger Zustimmung des Amtsarztes erlaubt. 

(4) Sofern die Witterungsverhältnisse es erfordern, kann die Friedhofsverwaltung anordnen, dass 
Leichen in einer klimatisierten Leichenhalle untergebracht werden. 

(5) Nach Benutzung der Leichenhalle ist diese sauber zu verlassen. Andernfalls sind die Kosten für 
die Reinigung der Leichenhalle vom Verantwortlichen zu ersetzen. 
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8. Schlussvorschriften 
 

§ 30 Alte Rechte 
(1) Bei Grabstätten, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits zugeteilt oder erworben sind, richten 

sich Ruhezeit und Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften. 
(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von unbegrenzter oder 

unbestimmter Dauer oder von mehr als 30 Jahren werden auf 30 Jahre Nutzungszeit nach § 15 
Abs. 1 dieser Satzung seit Verleihung begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres 
nach Inkrafttreten dieser Satzung und der Ruhezeit der zuletzt beigesetzten Leiche oder Asche. 

(3) Im Übrigen gilt diese Satzung. 
 

§ 31 Haftung 
Die Ortsgemeinde haftet nicht für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung des Friedhofs so-
wie seiner Anlage und Einrichtungen durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. 
 

§ 32 Ordnungswidrigkeiten 
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. den Friedhof entgegen der Bestimmungen des § 4 betritt, 
2. sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält oder die 

Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt (§ 5 Abs. 1), 
3. gegen die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 verstößt, 
4. eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung ausübt (§ 6 Abs. 1), 
5. Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 11), 
6. die Bestimmungen über die zulässigen Maße für die Grabmale nicht einhält (§ 21) 
7. als Verfügungsberechtigter, Nutzungsberechtigter oder Gewerbetreibender Grabmale oder 

sonstige Grabausstattungen ohne Zustimmung errichtet oder verändert (§ 21 Abs. 1 und 3), 
8. Grabmale ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 25 Abs. 1), 
9. Grabmale und Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem Zustand hält (§§ 23 und 24) 
10. Pflanzenschutz- Unkrautbekämpfungsmittel verwendet (§ 26 Abs. 6) 
11. Grabstätten nicht oder entgegen § 26 bepflanzt, 
12. Grabstätten vernachlässigt (§ 28) 
13. die Leichenhalle entgegen § 29 Abs. 1 betritt. 

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 Euro geahndet werden. Das 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602) in der jeweils gelten-
den Fassung findet Anwendung. 

 
 

§ 33 Gebühren 
Für die Benutzung der von der Ortsgemeinde verwalteten Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sind die 
Gebühren nach der jeweils geltenden Haushaltssatzung zu entrichten. 

 
 

§ 34 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Friedhofssatzung vom 18.10.1993 04. Juni 2004 außer Kraft. 

 
 
 



                                                                  Friedhofssatzung Ortsgemeinde Ormont – Seite 15 
_________________________________________________________________________________ 

 

 
Ormont, den 11.04.2023 
 
Ortsgemeinde Ormont 
   
 
      
Andreas Maus 
Ortsbürgermeister        (DS) 
 

Anlage 1 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------ → ohne Gestaltungsvorschriften 

 

------ → mit Gestaltungsvorschriften 

Hinweis: Die Grabreihen sind nicht maßstäblich angeordnet. 
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Organisation und Finanzen Datum: 15.02.2023 

Aktenzeichen: 1/11111-28 - fa Vorlage Nr. 1-0135/23/28-002 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat    öffentlich Entscheidung 

 

Kommunaler Klimapakt Rheinland-Pfalz - Beitritt der Ortsgemeinde 
 
Sachverhalt: 

 
1. Gegenstand und Ziel des Beschlusses …  
… ist der Beitritt zum Kommunalen Klimapakt Rheinland-Pfalz (KKP). Dieses Angebot wurde von den kom-
munalen Verbänden und dem Land ausgearbeitet. Mit dem Beitritt verpflichtet sich eine Kommune, ihre 
Aktivitäten im Bereich des Klimaschutzes (Reduktion der Treibhausgasemissionen bzw. Ausbau von CO2-
Senken) bzw. der Anpassung an die Klimawandelfolgen (Hitze, Dürre, Starkregen usw.) zu forcieren und 

besonders ambitioniert vorzugehen.  
 
Hierzu benennt jede Kommune bis zu fünf Ziele bzw. Maßnahmen, die sie in Angriff zu nehmen beabsich-
tigt. Diese Ziele/Maßnahmen sind Grundlage für eine individuelle Beratung, die für jede beitretende Kom-
mune zur Umsetzung von Maßnahmen zusätzlich über den KKP vom Land angeboten wird. 
 
Die verbandsangehörigen Städte und Gemeinden geben keine eigene Beitrittserklärung ab, sondern sind als 
Anlage zu der Beitrittserklärung der Verbandsgemeinde zu führen (siehe Anlage 4 – Beitrittserklärung – 
letzte Seite).  
 
2. Allgemeiner Hintergrund  
Im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens hat sich das Land Rheinland-Pfalz zum Ziel gesetzt, die 
Emissionen an Treibhausgasen drastisch zu reduzieren und bis spätestens 2040 (lt. Koalitionsvertrag) kli-
maneutral zu werden – und damit dazu beizutragen, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf 
1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Zudem gilt es, die Folgen des Klimawandels durch geeignete und wirksame 
Anpassungsmaßnahmen zu bewältigen. 
 
Dazu bedarf es erheblicher Anstrengungen auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen, auch und 
insbesondere auf der kommunalen Ebene. Denn auf dieser Ebene werden die konkreten Rahmenbedingun-
gen für die notwendigen Maßnahmen gesetzt, insbesondere in den Bereichen Bauleitplanung, Erzeugung 
erneuerbarer Energien sowie Mobilität / ÖPNV. 
 
Die Kommunalen Spitzenverbände, der Verband kommunaler Unternehmen (VkU), die Energieagentur 
Rheinland-Pfalz und das Land haben sich daher darauf verständigt, den Kommunalen Klimapakt einzurich-
ten. Grundlage hierfür ist die Gemeinsame Erklärung vom 29. November 2022 (Anlage 1). 
 
3. Eckpunkte des Kommunalen Klimapakts 
Der Kommunale Klimapakt besteht im Kern aus einem gegen-
seitigen Leistungsversprechen: Die beitretenden Kommunen 
forcieren ihr Engagement im Klimaschutz und bei der Anpas-
sung an die Klimawandelfolgen und bekennen sich zu den 
Klimaschutzzielen des Landes. Im Gegenzug fördert und be-
gleitet die Landesregierung die Kommunen bei der Umsetzung 
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ihrer Maßnahmen mit passgenauen Angeboten und Leistungen. Der Kommunale Klimapakt wurde zunächst 
für die Jahre 2023 und 2024 vereinbart, ist aber auf Dauer angelegt und soll 2024 für die Folgejahre mit 
allen Beteiligten fortgeschrieben werden. 
 
4. Bisherige Aktivitäten  
Die Verbandsgemeinde Gerolstein hat bereits eine Reihe von Maßnahmen zum Klimaschutz bzw. zur Kli-
mawandelanpassung umgesetzt bzw. deren Umsetzung eingeleitet; hervorzuheben sind insbesondere  
➢ Energetische Sanierung von Gebäuden der VG Gerolstein (beispielhaft seien aufgeführt: Turnhallen 

Jünkerath, Lissendorf, Stadtkyll, Rathaus Hillesheim, Teile der RS+ in Jünkerath und Hillesheim) 
➢ Nutzung von alternativen Energieträgern (z. B. Installation von Hackschnitzelanlagen in verschiedenen 

Gebäuden der VG) 
➢ Teilfortschreibung des FNP Gerolstein für erneuerbare Energien (mit der Ausweisung von weiteren 

Eignungsflächen Windenergie, Steuerungsrahmen im Bereich der FF-PVA) 
➢ Erstellung von Hochwasser- und Starkregenschutzkonzepten - HWSK (für alle Gemeinden der VG Gerol-

stein soll ein HWSK erstellt werden, wobei für ¾ der Gemeinden bereits Aufträge erteilt worden sind) 
➢ Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 
➢ und vieles mehr… 
 
5. Verstärktes Engagement im Rahmen des Kommunalen Klimapakts 
Mit dem Beitritt zum Kommunalen Klimapakt ist die Selbstverpflichtung verbunden, unsere Aktivitäten 
sowohl im Klimaschutz als auch in der Anpassung an Klimawandelfolgen über das bisherige Maß hinaus zu 
verstärken. Hierzu benennt jede Kommune mit dem Beitritt bis zu fünf Ziele bzw. Maßnahmen, die sie zu 
diesem Zweck zu verfolgen bzw. in Angriff zu nehmen beabsichtigt. Für die Verbandsgemeinde Gerolstein 
kommen folgende Ziele/Maßnahmen in Betracht: 
 

1) Klimaschutzstrategie /-konzept für die VG Gerolstein einschl. Optimierung der verwaltungsinternen 
Abläufe 

2) Einführung / Optimierung eines systematischen Energiemanagements 
3) Realisierung / Beteiligung / Betreibung von Erneuerbare Energien-Anlagen 
4) Unterstützung und Schaffung von attraktiven Maßnahmen im Bereich der Mobilität in der VG Ge-

rolstein  
5) Energetische Sanierung / Optimierung von Gebäuden. 

 
(Die v. g. Ziele / Maßnahmen sind in der Anlage 2 näher beschrieben und erläutert, warum wir gerade diese 
Maßnahmen priorisieren – ein Orientierungsrahmen des Landes ist als Anlage 3 beigefügt). 
 
Diese Ziele bzw. Maßnahmen werden nach dem Beitritt im Zuge des exklusiv für die „KKP-Kommunen“ zur 
Verfügung stehenden Beratungsangebots nochmals im Einzelnen besprochen, dabei im jeweiligen kommu-
nalen Kontext eingeordnet und priorisiert, je nach Bedarf auch modifiziert, revidiert oder ergänzt, um im 
Ergebnis ein Paket an wirksamen, effektiven und auch im Hinblick auf den finanziellen Aufwand effizienten 
Maßnahmen in die Umsetzung zu bringen und so einen bestmöglichen Beitrag zur zeitnahen Reduktion der 
Treibhausgasemissionen bzw. zur Anpassung an Klimawandelfolgen zu leisten.  
 
Das Ergebnis dieser Beratung wird im Nachgang nochmals in den kommunalen Gremien beraten und die 
dann noch erforderlichen Folgebeschlüsse gefasst. 
 
Um diesen Beratungs- und Umsetzungsprozess optimal zu unterstützen, wird die Verwaltung entsprechen-
de personelle Kapazitäten und organisatorische Ressourcen und Infrastruktur bereitstellen sowie in der 
Beitrittserklärung eine zentrale Ansprechperson in der Verwaltung benennen und deren Stellvertretung 
sicherstellen. Dies werden in der Verbandsgemeinde zunächst Arno Fasen und als Vertretung Oliver 
Schwarz sein. 
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Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat dem Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 06.02.2023 
den Beitritt der Verbandsgemeinde Gerolstein zum Kommunalen Klimapakt zu den genannten Rahmenbe-
dingungen empfohlen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat fasst folgenden Beschluss: 
 
Die Ortsgemeinde tritt dem Kommunalen Klimapakt bei. Damit verpflichtet sie sich, ihre Aktivitäten sowohl 
im Klimaschutz als auch in der Anpassung an Klimawandelfolgen zu verstärken und dabei ambitioniert vor-
zugehen. Sie benennt dazu folgende Ziele und Maßnahmen und bringt diese in das weitere Verfahren ein: 
 

6) Klimaschutzstrategie /-konzept für die VG Gerolstein einschl. der Städte / Ortsgemeinden 
7) Einführung / Optimierung eines systematischen Energiemanagements für die Gebäude der Ge-

meinde 
8) Realisierung / Beteiligung / Betreibung von Erneuerbare Energien-Anlagen 
9) Unterstützung und Schaffung von attraktiven Maßnahmen im Bereich der Mobilität in der Gemein-

de 
10) Energetische Sanierung / Optimierung von Gebäuden. 

 
(Alternativ: hier Ziele eintragen und gleiche Anzahl oben streichen– Achtung max. 5 Ziele): 
 

 

 

 

 

 
Auf dieser Basis wird die Verwaltung beauftragt, 
➢ die Beitrittserklärung der Gemeinde (letzte Seite – Anlage 4) gemäß diesem Beschluss in der vorgegebe-

nen Form zeitnah an das MKUEM abzugeben, 
➢ zu prüfen, welche der über den KKP zur Verfügung stehenden Beratungsangebote in Anspruch genom-

men werden sollen und diese zeitnah und proaktiv anzufordern sowie  
➢ entsprechende personelle Kapazitäten und organisatorische Ressourcen und Infrastruktur bereitzustel-

len, um den Beratungs- und Umsetzungsprozess zu unterstützen. 
 
 
 
 
Anlage 1 - Gemeinsame Erklärung zum KKP 
Anlage 2 - KKP - Ziele u. Maßnahmen VG 
Anlage 3 - Orientierungshilfe Massnahmen KKP 
Anlage 4 - Beitrittsformular Klimapakt 
 
 
 
 





GEMEINSAME 
ERKLÄRUNG

MEHR KOMMUNALER KLIMASCHUTZ UND  

KOMMUNALE ANPASSUNG  

AN DIE KLIMAWANDELFOLGEN

Landkreistag Rheinland Pfalz
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I. Ausgangssituation

Die wachsende Zahl und die Intensität der Extremwetterereignisse machen deutlich, dass der glo-
bale Klimawandel bereits drastische Auswirkungen auf Menschen und Umwelt entfaltet. Umso 
größer ist die Notwendigkeit, umfangreiche Maßnahmen zum Klimaschutz und zum Erhalt der Bio-
diversität und der Ökosystemdienstleistungen zu ergreifen, um den weltweiten Temperaturanstieg 
auf unter 2 Grad, wenn möglich 1,5 Grad zu begrenzen und damit die Folgen des Klimawandels 
noch einzudämmen. Zugleich müssen Schritte zur Anpassung an die bereits auftretenden und zu-
künftig zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels eingeleitet werden. Damit stehen alle 
klimawirksamen Emissionen und Anpassungspotenziale im Fokus. Dabei fällt den Kommunen eine 
Schlüsselrolle zu, denn die Maßnahmen müssen lokal umgesetzt werden. 

Zahlreiche Kommunen in Rheinland-Pfalz haben die Notwendigkeit und Dringlichkeit des Handelns 
erkannt und engagieren sich daher bereits seit vielen Jahren bei der Erarbeitung kommunaler Kon-
zepte und der Umsetzung der Maßnahmen. Es fehlt jedoch häufig an den notwendigen Rahmenbe-
dingungen und Ressourcen, an etablierten Prozessen und Strukturen sowie an einer klimaschutzori-
entierten Genehmigungspraxis, um ambitionierten Klimaschutz vor Ort effizient umsetzen zu 
können. Einige Kommunen benötigen bei der Umsetzung einer systematischen Bewältigung der 
anstehenden Probleme im Zusammenhang mit Klimaschutz und Anpassung an die Klimawandelfol-
gen mehr Unterstützung.

Die Regierungsparteien haben sich auf Initiative der kommunalen Seite im Koalitionsvertrag 2021–
2026 zum Ziel gesetzt, die Kommunen mit einem Kommunalen Klimapakt (KKP) noch stärker und 
ressortübergreifend zu unterstützen, um gemeinsam das Ziel „Klimaneutrales Rheinland-Pfalz“ 
(2035–2040) zu erreichen. Das Land betrachtet dabei die Finanzierung des kommunalen Klima-
schutzes und der Anpassung an die Klimawandelfolgen als eine Investition in eine nachhaltige wirt-
schaftliche Entwicklung zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung und zur Sicherung des Wirt-
schaftsstandortes Rheinland-Pfalz.

Die kommunalen Spitzenverbände (KSV), die Energieagentur RLP (EARLP), der Verband kommunaler 
Unternehmen (VKU) und die Landesregierung einschließlich ihres Kompetenzzentrums für Klima-
wandelfolgen (RLP-KfK) haben sich daher darauf verständigt, gemeinsam einen Kommunalen Kli-
mapakt einzurichten, um die Kommunen bedarfs- und wirkungsorientiert bei der Umsetzung von 
Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Klimawandelfolgen im Sinne einer Quer-
schnittsaufgabe zu unterstützen.
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II. Kernelemente des Kommunalen Klimapakts

Die unterzeichnenden Parteien haben folgendes gemeinsames Verständnis über die Grundstruktur 
und die Eckpunkte für die Ausgestaltung des Kommunalen Klimapakts:

 � Der Kommunale Klimapakt besteht im Kern aus einem gegenseitigen Leistungsversprechen: Die 
beitretenden Kommunen forcieren ihr Engagement im Klimaschutz und in der Anpassung an 
die Klimawandelfolgen und bekennen sich zu den Klimaschutzzielen des Landes (Landesgesetz 
zur Förderung des Klimaschutzes, Zukunftsvertrag Rheinland-Pfalz 2021-2026, Klimaneutrales 
RLP im Korridor 2035-2040), entlang gemeinsam definierter Handlungsfelder (vgl. Anlage 1). 
Im Gegenzug unterstützt das Land die Kommunen durch konkrete und bezogen auf die jewei-
lige Ausgangslage zugeschnittene zusätzliche Unterstützungsleistungen dabei, ihre Maßnahmen 
effizient umsetzen zu können. 
Davon ausgehend identifizieren die Kommunen anhand ihrer räumlichen Situation und lokalen 
Struktur die für sie geeignetsten Maßnahmen.

 � Der Beitritt zum Kommunalen Klimapakt ist für alle Landkreise, kreisfreien sowie kreisangehö-
rigen Städte, Verbands- und Ortsgemeinden auf freiwilliger Basis möglich und erfolgt durch die 
Abgabe einer entsprechenden Erklärung. Ein Beitritt wird ab dem 1. Quartal des Jahres 2023 
möglich sein. Der Beitritt von Ortsgemeinden muss über die Verbandsgemeindeverwaltung ge-
bündelt erfolgen.

 � Der Kommunale Klimapakt ist kein statisches Gebilde, sondern vielmehr ein kontinuierlicher 
Prozess. Daher wird er stufenweise fortgeschrieben und in Form aufeinander aufbauender Pha-
sen wirksam. Dies immer dem Verständnis folgend, dass Klimaschutz und Anpassung an die Kli-
mawandelfolgen sowohl auf Landesals auch auf kommunaler Ebene Querschnittsaufgaben sind, 
die ein systematisches, mutiges Vorgehen aller staatlichen und gesellschaftlichen Ebenen erfor-
dert. Der Fortschreibungszyklus richtet sich nach dem Unterstützungsbedarf sowie nach der 
Aufstellung des Landeshaushaltes.

 � Noch im Jahr 2022 startet die erste Phase des Kommunalen Klimapakts für die Kommunen mit 
der Vorbereitungsphase für den Beitritt zum Kommunalen Klimapakt zum 1. Quartal 2023. Ab 
2023 soll der Klimapakt auf Basis des Landeshaushalts 2023/24 dann seine unmittelbare Wir-
kung entfalten. Für den Zeitraum ab 2025 setzen sich alle Beteiligten gemeinsam das Ziel, den 
Kommunalen Klimapakt nach einer Evaluierung der ersten beiden Phasen in eine dritte Phase 
zu führen, nach den sich dann ergebenden Erfordernissen.

 � Die konkrete Ausarbeitung der einzelnen Phasen ist Aufgabe einer bereits etablierten Arbeitsge-
meinschaft, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Partner zusammensetzt 
(KKP Arbeitsgruppe). Die Abstimmung zwischen den Ressorts der Landesregierung erfolgt fe-
derführend durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität.
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III. Starterphase 2022/2023 (Erste Phase)

Ziel dieser ersten Phase ist der schnellstmögliche Einstieg in den Kommunalen Klimapakt auf Basis 
der für 2022 und für 2023 verfügbaren Ressourcen und Haushaltsmittel. Die Kommunen können ab 
dem 1. Quartal 2023 an dem Klimapakt teilnehmen; die Teilnahme setzt insbesondere einen Rats-
beschluss voraus, mit dem sich die Kommune verpflichtet, ihre Anstrengungen im Hinblick auf die 
Klimaschutzziele des Landes weiter zu verstärken und – je nach individueller Ausgangslage – schritt-
weise weitergehende und über das Bisherige hinausgehende Maßnahmen zur Reduktion von Treibh-
ausgasemissionen und zur Anpassung an die Klimawandelfolgen zu ergreifen.

Bereits für das Haushaltsjahr 2022 stellt das Land für die Ausgestaltung und Umsetzung des Kom-
munalen Klimapaktes Finanzmittel in Höhe von 4 Mio. EUR zur Verfügung, um beispielsweise fol-
gende Maßnahmen vorzubereiten:

 � Entwicklung einer Online-Plattform (inkl. Beratungs- und Förderübersicht).

 � Das Land nimmt eine Evaluation der ordnungspolitischen Rahmenbedingungen für die kommu-
nalen Aktivitäten zu Klimaschutz und Anpassung an die Klimawandelfolgen in Bezug auf rele-
vante Hemmnisse und potenzielle Optimierungsansätze vor. Hierfür wird eine systematische 
Analyse der Regelwerke des Landes vorgenommen, um rechtliche Hemmnisse und Zielkonflikte 
bei der Umsetzung der Maßnahmen zu Klimaschutz und Anpassung an die Klimawandelfolgen 
identifizieren zu können. Die KSV werden an der Evaluation beteiligt.  
Angestrebt wird unter Einbindung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), transpa-
rente Kriterien darzustellen, damit Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Kli-
mawandelfolgen auch von finanzschwachen Kommunen unter Berücksichtigung der Anforde-
rungen der Kommunalaufsicht erfolgreich umgesetzt werden können.

Zum 1. Quartal 2023 entfaltet der Kommunale Klimapakt seine unmittelbare Wirkung:

 � Das Land fördert teilnehmende Kommunen gezielt und baut bedarfsorientierte Beratungsange-
bote (Förderung, Vergabe, Umsetzungsplanung) bei der EARLP und dem RLP-KfK zusätzlich aus- 
bzw. neu auf (Anlage 2). Die teilnehmenden Kommunen werden Schritt für Schritt von diesen 
Beratungs- und Fördermaßnahmen profitieren können.

 � Das Land, die EARLP und das RLP-KfK erstellen standardisierte Instrumente und Hilfestellungen 
wie Leitfäden und Auslegungshilfen mit teilnehmenden Kommunen. Diese werden weiteren 
Kommunen zur Verfügung gestellt.

 � Eine effiziente und transparente Projektsteuerung für den Kommunalen Klimapakt wird aufge-
baut. Ziel ist eine zügige und unbürokratische Umsetzung des KKP.
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Innerhalb des Kommunalen Klimapaktes erfolgt dabei auch eine systematische Bestandsaufnahme, 
Analyse und Evaluierung der bestehenden Landesförderprogramme im Bereich Klimaschutz und 
Anpassung an die Klimawandelfolgen bezüglich der Fördergegenstände, des Fördervolumens und 
der Förderverfahren. Bewertet werden soll u. a. die Effizienz der Maßnahmen in Bezug auf den Mit-
teleinsatz, die Relevanz, die Klimawirkung und der Praxisbezug der Maßnahmen sowie die Praktika-
bilität der Verwaltungsvorschriften. Die Ergebnisse der Evaluation sollen inklusive konkreter Hand-
lungsempfehlungen zeitnah vorliegen. Bei der Weiterentwicklung der Förderangebote des Landes 
soll der Fokus auf einem unbürokratischen und transparenten Mitteleinsatz liegen. Neue Förderge-
genstände sind bedarfsorientiert anzulegen. Die KSV werden in die Prozesse eingebunden.

IV. Fortschreibung 2023/2024 (zweite Phase)

Die zweite Phase hat zum Ziel, die Umsetzung von Maßnahmen mit wirksamem Klimaschutz bzw. 
Anpassung an die Klimawandelfolgen einzuleiten bzw. weiter voranzubringen. Wesentlich ist dabei 
die gezielte Umsetzung von Maßnahmen zu den beschriebenen Handlungsfeldern in den teilneh-
menden Kommunen sowie deren meilensteinbasierte Planung und Steuerung im Rahmen von indi-
viduellen Klimaschutzfahrplänen. Dabei werden die Kommunen fachlich kompetent und umset-
zungsorientiert durch die EARLP sowie das RLP-KfK und deren Kooperationspartner unterstützt.

Ein besonders ambitioniertes Vorgehen von Kommunen wird dabei auch durch verstärkte Unter-
stützungsangebote angereizt bzw. honoriert. Dazu erarbeitet die KKP Arbeitsgruppe Qualitätsstu-
fen, welche die unterschiedlichen Ausgangsniveaus der Kommunen widerspiegeln und pro Stufe 
Beratungs- und Förderleistungen des Landes abbilden. Zusätzlich wird angestrebt, dass zukünftig 
bei ausgewählten Förderprogrammen im Bereich Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung die 
Klimapakt Kommunen je nach Qualitätsstufe eine erhöhte Förderquote erhalten sollen.

Klimaschutz funktioniert nicht zum Nulltarif. Zahlreiche Maßnahmen sind mit kostenintensiven 
Investitionen verbunden. Viele kommunale Leistungen werden daher durch Fördermittel der EU, des 
Bundes und des Landes flankiert. Über die etablierten Förderprogramme hinaus hat die Landesre-
gierung angekündigt, die Kommunen bei ihren Investitionen in den Klimaschutz und in die Anpas-
sung an die Klimafolgen zu unterstützen. Sie wird für die Haushaltsjahre 2023/24 Fördermittel von 
zusätzlich 250 Millionen Euro zur Verfügung stellen (Kommunales Investitionsprogramm), damit 
Kommunen weitere Klimainvestitionen tätigen können. Die Fördermittel sollen allen Kommunen 

– unabhängig von der Teilnahme am Kommunalen Klimapakt unbürokratisch ausgezahlt werden und 
weiteren Kommunen zusätzlich über ein Wettbewerbsverfahren zugutekommen. Die Klimapakt 
Kommunen erhalten im Rahmen des Investitionsprogramms Unterstützung bei der Initialisierung 
und Planung der Maßnahmen des Klimaschutzes und der Anpassung an die Klimawandelfolgen zum 
effizienten und strukturierten Einsatz der Mittel.
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Der Umsetzungsfortschritt und die Zielerreichung des Kommunalen Klimapaktes wird in regelmä-
ßigen KKP Arbeitsgruppensitzung festgestellt und erörtert. Die Umsetzung der Zuwendungen wird 
wie oben aufgeführt von den am Prozess Beteiligten auf ihre Wirkung bezogen geprüft und nach 
Durchführung der Maßnahmen evaluiert. Die KKP Arbeitsgruppe entwickelt auf dieser Basis die 
Meilensteine, Ziele und Strategien des Kommunalen Klimapaktes kontinuierlich weiter und koordi-
niert sich bezüglich der externen Kommunikation.

Die Eckpunkte für die Fortschreibung 2023/2024 geben die Vereinbarungen der Parteien zum Zeit 
punkt der Unterzeichnung des Kommunalen Klimapakts wieder. Je nach der Entwicklung des Be-
darfs und der aktuellen Situation werden ggf. Maßnahmen angepasst bzw. weitere Maßnahmen 
durch die Partner des Kommunalen Klimapaktes vereinbart. Dazu erfolgen regelmäßige Gespräche 
im Rahmen der KKP Arbeitsgruppe.

V. Absichtserklärung Fortschreibung 2025

Die ersten beiden Phasen des Kommunalen Klimapakts 2022/23 und 2023/24 sollen als Grundlage 
für eine dritte Fortschreibung evaluiert werden. Die Kriterien hierfür werden kontinuierlich späte-
stens aber Ende 2023 gemeinsam entwickelt.

Die Partner des Kommunalen Klimapaktes werden die Ergebnisse der Evaluation sowie alle weiteren 
Entwicklungen bei der Fortschreibung berücksichtigen, um ein bedarfsgerechtes Angebot erstellen 
zu können.
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VI. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt zum 29. November 2022 in Kraft. Die Partner vereinbaren, dass der 
Kommunale Klimapakt zunächst bis nach Ablauf der zweiten Phase (Ende 2024) gilt. Für die Zeit 
danach wird eine Fortschreibung mit langfristiger Perspektive angestrebt, um die Daueraufgaben 
des Klimapakts kontinuierlich meistern zu können. Zum Ende einer jeden Phase wird der Umset-
zungsstand sowie die Zieler- reichung in der KKP Arbeitsgruppe evaluiert und das weiteren Vorge-
hen sowie die Planungen gemeinsam angepasst.

gez. Katrin Eder

Staatsministerin, Ministerium für  
Klimaschutz, Umwelt, Energie und 
Mobilität Rheinland-Pfalz 
 
 
 
 
gez.Michael Hauer

Staatssekretär, Ministerium für Klima-
schutz, Umwelt, Energie und Mobilität 
Rheinland-Pfalz 
 
 
 
 
gez. Daniela Schmitt

Staatsministerin, Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau Rheinland-Pfalz 
 
 
 
 
gez. Michael Ebling

Staatsminister, Ministerium des Innern 
und für Sport Rheinland-Pfalz

gez. David Langner

Vorsitzender des Vorstands, Städtetag 
Rheinland-Pfalz 
 
 
 
 
 
gez. Aloysius Söhngen

Landesvorsitzender, Gemeinde- und 
Städtebund Rheinland-Pfalz 
 
 
 
 
 
gez. Achim Schwickert

Vorsitzender des Vorstands,  
Landkreistag Rheinland-Pfalz 
 
 
 
 
 
gez. Wolfgang BühringVKU

Vorsitzender des Vorstands, Verband 
kommunaler Unternehmen e. V.,  
Landesgruppe Rheinland Pfalz 
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Anlage 1– Handlungsfelder Kommunaler Klimapakt

Wesentliche Herausforderungen und Handlungsfelder im Rahmen eines Kommunalen Klima-
paktes Rheinland-Pfalz

Vorbemerkung: Viele Kommunen sind bereits aktiv im Bereich Klimaschutz und Anpassung an die 
Klimawandelfolgen und bringen Eigenmittel und eigene Ressourcen ein.

Die Arbeitsgruppe Kommunaler Klimapakt hat für den Klimaschutz und die Anpassung an die 
Klimawandelfolgen Handlungsfelder identifiziert, in denen die Kommunen, das Land, der Bund 
und die EU sukzessive tätig werden müssen, um die Herausforderungen des Klimawandels zu 
meistern (u. a. Klimaschutzziele Land, Bund, EU).

Zur Erreichung der ambitionierten Klimaschutzziele und zur effizienten Gestaltung der nachfol-
gend vorskizzierten Handlungsfelder benötigen die Kommunen zusätzliche und nachhaltige di-
rekte sowie indirekte finanzielle als auch strukturelle Unterstützung durch das Land, die EU, den 
Bund, die Wirtschaft – zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang auch die bestehende 
strukturelle Unterstützung durch die kommunalen Spitzenverbände. 

Handlungsfeld Wichtigste Handlungsbedarfe

1. Strukturelle Voraus-
setzungen in den 
Kommunen/den kom-
munalen Verwal-
tungen

Organisatorische Implementierung als kommunale Querschnittsauf-
gabe

Personal: Personelle Verstetigung und Verstärkung auf fachlicher 
und konzeptioneller Ebene, u. a. nach auslaufender Bundesförderung

Konzepte: Erstellung/Fortschreibung kommunaler Klimastrategien/
Klimafahrpläne und dazugehörige Fachberatung

Finanzen: Finanzielle Verstärkung und Entwicklung neuer Finanzie-
rungsmöglichkeiten; Abstimmung Kommunalaufsicht, Flexibilisierung 
der Haushalte an Projektförderung (Bund/EU)

2. Instrumente (opera-
tive Ebene)

Implementierung bereits vorhandener Instrumente und deren Wei-
terentwicklung sowie Einführung neuer Instrumente, insbesondere 
ein flächendeckendes kommunales Energiemanagement
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Handlungsfeld Wichtigste Handlungsbedarfe

3. Organisations- und 
Geschäftsmodelle für 
kommunale Klima-
Projekte

Unterstützung bei Entwicklung und Umsetzung (ggf. neuer) Organi-
sations- und Geschäftsmodelle für Projekte in einzelnen Fokusbe-
reichen (Bsp. Energiegesellschaften, interkommunale Kooperationen, 
AÖR, PPP und Kooperationen v.a. im Bereich EE, Gebäude, Verkehr, 
Wasserstoff etc.)

4. Nachhaltige Finanzie-
rungsinstrumente

Verbesserung und Ausbau der Finanzierung kommunaler Klimaschutz- 
und Klimawandelfolgenanpassungsmaßnahmen

Entwicklung neuer Finanzierungsmöglichkeiten (z. B. Intracting, Nah-
verkehrsabgabe)

Schaffung von Finanzierungs-Modellen auf Basis Lebenszykluskosten-
rechnung inklusive Berücksichtigung einheitlicher CO2-Folgekosten

5. Klimagerechte Bau-
leitplanung

Unterstützung bei der stärkeren Berücksichtigung von Klimaschutz- 
und Klimawandelfolgenanpassungsaspekten in der kommunalen 
Bauleitplanung (u. a. Flächeninanspruchnahme) im Rahmen der bau-
planungsrechtlichen Abwägung

Aufzeigen von Best-Practice-Beispiele

Überprüfung vorhandener / Vorgabe neuer raumordnerischer Ziele 
und Grundsätze mit Bezug zu (kommunalem) Klimaschutz und An-
passung an die Klimawandelfolgen.

6. Klimagerechte Kom-
munalentwicklung

(Fachliche und finanzielle) Unterstützung insbesondere bei den fol-
genden Handlungsfeldern:

Umsetzung einer klimagerechten Verkehrsentwicklung, u. a. Stärkung 
des Umweltverbunds, Aufbau Ladeinfrastruktur, nachhaltige City-Lo-
gistik, klimaorientierte Verkehrsplanung, etc.

Stärkung der grünen, blauen und beigen Infrastruktur

Stärkung der Klimaresilienz der KommunalwälderEtablierung einer 
nachhaltigen und klimafreundlichen Kreislaufwirtschaft/Baumaßnah-
menAnpassung der Ver- und EntsorgungsinfrastrukturHochwasser- 
und Starkregenvorsorge, Erstellung von örtlichen Hochwasser- und 
Starkregenvorsorgekonzepten

Hitzeschutz im öffentlichen Raum und Erarbeitung von Akutmaßnah-
men im Sinne eines Hitzeaktionsplans (unter Berücksichtigung von 
Worst-Case-Szenarien)

Entwicklung konzeptioneller Grundlagen für Maßnahmenplanung

Naturnahe, klimaresiliente Renaturierung
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Handlungsfeld Wichtigste Handlungsbedarfe

7. Klimafreundliche 
kommunale Beschaf-
fung

„Klimafreundliche“ Rahmenverträge für kommunale Beschaffungen 
sowie Musterausschreibungen jeweils für branchenspezifische Liefe-
rungen und Leistungen, die zugleich praxisgerecht und rechtssicher 
sind

Entwicklung von Kriterien für eine klimagerechte Vergabe (Leistungs-
beschreibung) Beratung/Schulung der Vergabestellen 

Standardisierung von Verwaltungsvorschriften und Handlungsleitfä-
den

8. Prozessoptimierung 
Klimaförderung

Ausbau der auf Klimamaßnahmen spezialisierten strukturellen und 
bedarfsgerechten Förder- und Vergabeberatung und Prozessbeglei-
tung

Aufbau einer ressortübergreifenden digitalen Förderdatenbank

Erleichterung des Zugangs zur Förderung durch Bürokratieabbau/
unkomplizierte Förderprogramme

Verbesserung des Fördermittelmanagements (z. B. „Lotsenstellen“)

9. Klimagerechte Kom-
munalhaushalte

Kommunale Haushalte „fit machen“ für die Bewältigung der Anforde-
rungen aus Klimaschutz und Anpassung an die Klimawandelfolgen 
u. a. durch gezielte Schulungsprogramme und Haushaltstools

Schaffung und Ausweitung finanzieller Handlungsspielräume Identifi-
zierung und Behebung haushälterischer Hindernisse

Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Divestment-
strategien

10. Strukturierte Aus-, 
Fort- und Weiterbil-
dungen zu Klima-
schutz und Klima-
wandelfolgenanpas-
sung

Zielgerichtete und qualifizierte Aus-, Fort- und Weiterbildung (u. A. 
der Hauptamtlichen; Sensibilisierung des Ehrenamts in Räten und 
Ausschüssen sowie Aus- und Fortbildung von Dienstleistern für Kom-
munen, wie z. B. Planungsbüros und Handwerksbetriebe)
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Handlungsfeld Wichtigste Handlungsbedarfe

11. Unterstützung bei der 
Klimakommunikation 
auf allen Ebenen

Motivation von Bürger*innen und Unternehmen zum Klimaschutz 
und Klimawandelfolgenanpassung; Unterstützung der Kommunen 
bei der Akzeptanzsteigerung

Intensivierung und Fortentwicklung der Öffentlichkeitsarbeit, inklusi-
ve öffentlicher Beteiligungsprozesse, wie z. B. Einbindung in Fachforen 
zur Erarbeitung und Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen

12. Monitoring, Steue-
rungsinstrumente

Fortschritte im Klimaschutz und bei der Klimawandelfolgenanpas-
sung transparent machen und evaluieren

Indikatorensystem (Impact- und Response-Indikatoren)/Checklisten 
erarbeiten

13. Bündelung der klima-
bezogenen Aktivi-
täten aller relevanten 
Akteure

Optimierung der Vernetzung der klimabezogenen Aktivitäten aller 
relevanten Akteure: „effizientes Netzwerken“; Bündelung der Aktivi-
täten, Vermeidung von Doppelstrukturen, Nutzung von Synergieef-
fekten

Etablierung einer operativen KKP RLP Koordinationsplattform
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Anlage 2

Bedarfsorientierte Beratungsleistungen für KKP-Kommunen:

 � Die teilnehmenden KKP-Kommunen1 erhalten eine substantielle und intensive (Umsetzungs-)
Beratung im Bereich Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

 � Je nach Bedarf zur Verfügung stellen von Instrumenten und Tools (bspw. für Energiemanage-
ment etc.)

 � Konkrete Unterstützung beim Beantragen und Abrufen von Bundes- und Landesfördermit-
teln im Bereich Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

 � Gemeinsame Erarbeitung von Klimaschutz- und Klimawandelfolgenanpassungsstrategien 
für teilnehmende KKP-Kommunen

 � Individuelle Unterstützung bei der Initialisierung und Planung der Maßnahmen des Klimaschutzes 
und der Anpassung an die Klimawandelfolgen zum effizienten und strukturierten Einsatz der 
Mittel des angekündigten kommunalen Investitionsprogramms.

1 Abhängig von den personellen und organisatorischen Kapazitäten sowie den vorhandenen Haushaltsmitteln.



 

Kommunaler Klimapakt RLP (KKP) 
Beitritt der Verbandsgemeinde Gerolstein 

 
-Vorschläge für Ziele und Maßnahmen der VG Gerolstein - 

 
 
Die folgenden Ziele & Maßnahmen haben wir aus der Orientierungshilfe, welche den Kommunen zum 
KKP zur Verfügung gestellt werden, entnommen, teilweise an die VG angepasst und begründet. Diese 
Orientierungshilfe ist dieser Vorschlagsliste als Anlage beigefügt.  
 
Im Rahmen des Kommunalen Klimapaktes Rheinland-Pfalz (KKP) soll die Verbandsgemeinde sich auf 
fünf wesentliche Ziele / Maßnahmen konzentrieren, welche in der Beschlussfassung des Verbandsge-
meinderates benannt werden sollen und in der Beitrittserklärung aufzuführen sind. Die Umsetzung der 
Maßnahmen soll in der ersten Stufe in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen. Das Land beabsichtigt im 
Jahre 2024 eine Fortschreibung des KKP. 
 
Aus Sicht der Verwaltung könnte die Verbandsgemeinde Gerolstein folgende Ziele und Maßnahmen 
im Rahmen der ersten Stufe des Kommunalen Klimapaktes RLP auf den Weg bringen bzw. durchführen. 
 
 
1) Klimaschutzstrategie /-konzept für die VG Gerolstein einschl. Optimierung der 

verwaltungsinternen Abläufe: 
 Erstellung eines Leitbildes für die klimagerechte Weiterentwicklung der Verbandsgemeinde 

Gerolstein sowie Berücksichtigung des Klimaschutzes als auch der Anpassung an Klimawan-
delfolgen bei allen relevanten kommunalen Entscheidungen und Planungsprozessen 

 Erarbeitung von Strategien, Fahrplänen oder Konzepten im Bereich Klimaschutz / Anpassung 
an Klimawandelfolgen 

 Etablierung von Verfahrensweisen zum Schutz der Prioritäten für die Anpassung an Klima-
wandelfolgen. 

 Integration der im eigenen Leitbild / in der eigenen Strategie entwickelten Prioritäten in allen 
betroffen kommunalen Verwaltungsaufgaben (Aufbau- und Ablauforganisation) 

 Etablierung ressortübergreifender Arbeitsgruppen, Lenkungskreisen, Expertengremien zur 
Bearbeitung von Schwerpunktthemen 

 Schulung aller Mitarbeiter:innen in Sachen Klimaschutz (Etablierung Klimaschutz als eigene 
ständige Aufgabe der VG durch externe Anbieter per Inhouse Seminaren und Workshops) 

 
Erläuterungen: 
Es ist notwendig, dass man sich auf politischer Ebene klar zum Klimaschutz / Anpassung an Klima-
wandelfolgen bekennt und zukünftige Entscheidungen unter Berücksichtigung dieser Punkte 
trifft.  
Es sollte eine Strategie entwickelt werden, welche Maßnahmen als nächstes angegangen werden 
und wie die Festlegung von Prioritäten bei den in Aufstellung befindlichen Konzepten (Hochwas-
ser- und Starkregenschutzkonzept, Radverkehrskonzept, pp) aussehen soll.  
Diese politischen Entscheidungen müssen sodann in der bestehenden Verbandsgemeindeverwal-
tung integriert werden und zwar als eine dauerhafte Aufgabe der Verwaltung. Dies muss in allen 
Sachgebieten der Verwaltung integriert und etabliert werden.  
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2) Einführung / Optimierung eines systematischen Energiemanagements  

 Optimierung des bereits vorhandenen Energiemanagements (z.B. durch Automatisierung 
einzelner Abläufe wie Verbrauchserfassung oder Auswertung durch neue Software)  

 Intensivierung der Schulungen aller verantwortlichen Personen / Nutzern zu einem klimage-
rechten Verhalten. 

 
Erläuterungen: 
In der Verbandsgemeinde werden eine Vielzahl von kommunalen Gebäuden vorgehalten. Ein sys-
tematisches und möglichst automatisiertes Energiemanagement sollte zeitnah aufgebaut wer-
den, um Klimaschutzmaßnahmen messbar zu machen bzw. entsprechende Abweichungen / Un-
regelmäßigkeiten zeitnah zu erkennen. 
Vor allem aber das Nutzerverhalten in den vielseitigen Einrichtungen wird entscheidend auf den 
Energieverbrauch Einfluss haben, so dass die Nutzer auch in öffentlichen Gebäuden sensibilisiert 
werden.  

 
 
3) Realisierung / Beteiligung / Betreibung von Erneuerbare Energien -Anlagen: 

 Vollständige systematische Erfassung der Potenzialflächen für Dach-PV-Anlagen auf den 
kommunalen Liegenschaften 

 Forcierte schrittweise Realisierung von PV-Anlagen auf den gemeindeeigenen kommunalen 
Dachflächen 

 Kommunale Beteiligung an einem WEA- oder PV-Projekt im Gebiet der VG Gerolstein 
 Analyse der Potenziale für Biomasse-Energieerzeugung mit Wald(rest)holz aus dem eigenen 

Gemeindegebiet 
 
Erläuterungen: 
Den eingeschlagenen Weg durch die Errichtung einer eignen Sparte „Energie“ im Bereich der Ver-
bandsgemeindewerke sollte konsequent fortgeführt werden. Gebäude und Anlagen der gesam-
ten Verbandsgemeinde sollten bewertet werden und sukzessiv mit PV-Anlagen ausgestattet wer-
den. 
Mit der in Aufstellung befindlichen Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für erneuerbare 
Energien werden derzeit die Voraussetzungen für die Realisierung von Windenergieprojekten und 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen geschaffen. Es sollte intensiv geprüft werden, ob eine kommu-
nale Beteiligung ins Auge gefasst werden kann.  
Unter Berücksichtigung der hohen Waldanteile sollte die Verbandsgemeinde sich Gedanken ma-
chen, ob und inwiefern eine eigene Energieerzeugung möglich ist. 

 
 
4) Unterstützung u. Schaffung von attraktiven Maßnahmen im Bereich der Mobilität 

in der VG Gerolstein 
 Schaffung von attraktiven Gemeinschaftsverkehr-Maßnahmen durch z. B. Mitfahrerbänke, 

Mitfahrer-Plattformen, Schaffung und Unterstützung von Carsharing-Angeboten, Schaffung 
eines Systems von öffentlich verfügbaren Leihfahrrädern 

 Verbesserung des Angebotes von Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen und ÖPNV-Haltestel-
len 

 Ausbau des Radwegenetzes für den Alltagsverkehrs 
 Ausbau der Ladeinfrastruktur   



 

 
Erläuterungen: 
Der ÖPNV ist Aufgabe des Landkreises und kann daher von der Verbandsgemeinde nur bedingt 
beeinflusst werden. Die anderen Verkehre sollten aber von uns in den Blick genommen werden, 
um Möglichkeiten zu schaffen, Mobilität auch in unserer ländlich geprägten Region anders zu den-
ken.  
Die v. g. Maßnahmen sind bereits in Teilen in der Umsetzung. Diese sollten fortgeführt werden 
und in Abstimmung mit der Bevölkerung geklärt werden, welche weiteren Angebote nachgefragt 
und genutzt werden könnten. 

 
 
5) Energetische Sanierung / Optimierung von Gebäuden: 

 Energetische Grundsanierung kommunaler Liegenschaften;  
 Geringinvestive Maßnahmen zur Reduzierung der Heizlasten (z.B. Heizungsoptimierung, 

Dichtigkeit von Türen und Fenstern u.ä.)  
 Umstellung der Gebäudebeheizung / Warmwasserbereitung auf Erneuerbare Energien in 

einzelnen kommunalen Liegenschaften;  
 
Erläuterungen: 
Leider befinden sich immer noch eine Vielzahl von Gebäuden in der VG Gerolstein in einem Zu-
stand, der energetisch alles andere als optimal bezeichnet werden kann. Es sollte insofern eine 
grundsätzliche Entscheidung getroffen werden, welche energetischen Sanierungen in naher Zu-
kunft angegangen werden.  
Hierbei sollten nicht nur sehr kostenintensive Generalsanierungen in den Blick genommen wer-
den, sondern auch kleine Maßnahmen, die eine schnelle Verbesserung mit sich bringen.  

 
 
Im Rahmen der politischen Willensbildung stehen wir anderen alternativen Zielen / Maßnahmen offen 
gegenüber. Wir haben uns bei der Entscheidung für diese Ziele / Maßnahmen von den verschiedenen 
politischen Beratungen und Entscheidungen leiten lassen. Diese Ziele / Maßnahmen waren in vergan-
genen Sitzungen der VG Gerolstein bereits Gegenstand einer Beratung gewesen.  
 
Im Rahmen der Sitzung des BPU werden wir auch darstellen, warum wir die anderen Themen im ersten 
Schritt nicht enger in den Blick genommen haben.  
 
 





 

 

1 

 

Die nachfolgende Zusammenstellung dient ausschließlich dazu, Ihnen die Auswahl und kurze Beschreibung Ihrer individuell angestreb-
ten Ziele und Maßnahmen in der Beitrittserklärung zu erleichtern. Sie enthält eine Vielzahl möglicher und oft gewählter Maßnahmen zum 
Klimaschutz bzw. zur Klimawandelanpassung. Selbstverständlich können Sie auch andere, selbst gewählte Maßnahmen nennen, die 
hier nicht aufgeführt sind. 

Ob und wie eine der hier genannten oder von Ihnen ausgewählten Maßnahmen unter das KIPKI fällt bzw. über die einschlägigen Förder-
programme finanziert werden kann, richtet sich ausschließlich nach der KIPKI-Positivliste bzw. den jeweiligen Förderrichtlinien. 

 

Beispielhafte Maßnahmen zur kommunalen Anpassung an Klimawandelfolgen  

 Ziele Maßnahmen 

Weitere 

Informa-

tionen 

Strukturen und Zusammenarbeit schaffen 

 Etablierung des politi-
schen Willens und der 
Handlungsmotivation in 
der Verwaltung zur An-
passung an Klimawandel-
folgen 

 Formulierung eines Leitbildes zur klimagerechten Kommunalplanung (nachhaltige Planung unter 

Berücksichtigung von (Klimaschutz und) Anpassung an Klimawandelfolgen) 

 Berücksichtigung der Anpassung an Klimawandelfolgen bei allen relevanten kommunalen  

Planungsprozessen, Strategien, Strukturen und Zielen 

 Etablierung von Verfahrensweisen zum Schutz der Prioritäten für die Anpassung an Klimawandel-

folgen  
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 Institutionalisierung eines 
Klimawandelanpassungs-
managements 

 Zuständigkeit mind. einer Person für die Bearbeitung des Themas „Anpassung an Klimawandelfol-

gen“ (z. B. Klimawandel-Anpassungsmanager*in) 

 Etablierung von ressortübergreifenden Arbeitsgruppen, Lenkungskreisen, Expertengremien o. Ä. 

zur Bearbeitung von Schwerpunktthemen, wie bspw. Erarbeitung und Umsetzung Hitzeaktionsplan, 

Wassermanagement, etc. 

 Schulung von Verwaltungsmitarbeiter*innen zum Thema Klimawandel und Anpassung an Folgen 

 

 Ausbau der Öffentlich-
keitsarbeit und  
Partizipation  

 Identifikation von relevanten Stakeholdern sowie Zielgruppen und Einbindung in die Erarbeitung der 

Klimaanpassungsstrategie 

 Erarbeitung und Umsetzung einer Kommunikationsstrategie zur klimagerechten Stadtentwicklung; 

Festlegung von Zielen, Beteiligten und Motivationspotentialen der Öffentlichkeitsarbeit und Partizi-

pation 

 Implementierung und kontinuierliche Pflege einer expliziten Klimawandelseite auf der kommunalen 

Homepage, die (Klimaschutz und) Anpassung an Klimawandelfolgen adressiert und über Aktivitä-

ten zum Thema sowie Fortschritt von Prozessen berichtet (bspw. Sachstandsberichte der Strategie 

zur Anpassung an Klimawandelfolgen)  

 Durchführung von Aushandlungs- und Beteiligungsformaten zur Partizipation unterschiedlicher Ak-

teur*innengruppen (Kommunen, Umwelt- und Wirtschaftsverbände, Vereine, Initiativen, Unterneh-

men, Bürger*innenforen / -räte etc.)  

 Umsetzung eines Projektes zur Anpassung an Klimawandelfolgen (z. B. Begrünung, Entsiegelung, 

Hitzeminderung, Starkregenvorsorge) zwischen Kommunalverwaltung und Bürger*innen 

 Umgestaltung eines öffentlichen Gebäudes / Platzes. Nutzung der modellhaften klimagerechten 

Umgestaltung zur Sensibilisierung der Bevölkerung  

 Kriteriengeleitete Evaluation und ggf. Nachjustierung der Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation 
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Klimawandelfolgen erfassen  

 Durchführung von Betrof-
fenheits- und Vulnerabili-
tätsanalysen zu einzelnen 
Sektoren bzw. Klimarisi-
ken (Starkregen, Hitze, 
Dürre) 

 Verwendung von Hochwasser- und Starkregengefährdungskarten zur Identifikation von Entste-

hungsgebieten und Abflussbahnen sowie Ableitung von Betroffenheiten  

 Erstellung von Karten zur Visualisierung der Wohn- und Aufenthaltsorte besonders vulnerabler  

Bevölkerungsgruppen und kritischer Infrastrukturen in Bezug auf Hitze- und/oder Starkregenereig-

nisse sowie Ableitung von Betroffenheiten  

 Identifikation von Gewässerstrecken, die Defizite in Strukturen, Engstellen, Gefahrenpunkte und 

Notabflusswege aufweisen sowie Ableitung von Betroffenheiten 

 Ableitung von Maßnahmen in der Fläche sowie an Gewässern, zur Berücksichtigung bei Planungen 

in Land- und Forstwirtschaft, der regionalen und kommunalen Planung sowie der Straßenbaupla-

nung  

 Erstellung von Stadtklimagutachten und Kaltluftsimulationen zur Identifikation und Beschreibung 

von lokal und regional relevanten hitzebedingten Risiken 

 Nutzung interaktiver Unterstützungstools zur Bewertung individueller Vulnerabilität und Effektivität 

geplanter Maßnahmen  

 

[1] 

 

[2,3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

[4–6] 

 Erstellung einer ganzheit-
lichen Klimarisikoanalyse 
(Starkregen, Hitze, Dürre) 

 Erstellung einer Klimarisikoanalyse nach DIN EN ISO 14091: 2021 unter Berücksichtigung der  

folgenden Schritte: 

 Vorbereitung: Definition von Zielen und Ergebnissen, Bestandsaufnahme (Festlegung des Kon-

textes), Zusammenstellung des Projektteams, Festlegung des Anwendungsbereiches und der 

Methodik, Planung der Durchführung 

 Durchführung: Screening der Klimawandelfolgen, Erstellung von Wirkungsketten, Zusammen-

stellung von Daten und Ermittlung von Indikatoren, Analyse und Bewertung der Auswirkungen, 

Bewertung der Anpassungskapazität, Interpretation der Ergebnisse 

 Nachbereitung: Zusammenstellung zentraler Ergebnisse, zielgruppenspezifische Kommunika-

tion der Ergebnisse 

 

[7,8] 
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 Integration der Anpas-
sung an Klimawandelfol-
gen in Planungsinstru-
mente (Bauleit- und  
Flächennutzungsplanung) 

 Beschluss zur Durchführung eines „Climate Proofing“ bei jeder Planung auf Basis vorliegender  

Planungsgrundlagen oder neu zu erstellender Gutachten (bspw. Auswirkungen der Maßnahme auf 

Temperaturen, Niederschlagsabfluss, Versickerung, Biodiversität im Stadtgebiet). Eine Verschlech-

terung ist nicht zulässig 

 Integration von Maßnahmen zur Anpassung an Klimawandelfolgen in Bebauungsplänen (z. B. Be-

grünungsmaßnahmen (Dach-, Fassadenbegrünung), Schottergarten-Verbot, Vorgaben zur Regen-

wasserversickerung, etc.) 

 Erstellung eines Fachkatasters für Maßnahmen zur Anpassung an Klimawandelfolgen zur Anwen-

dung in GIS. Berücksichtigung des Fachkatasters bei allen zukünftigen Planungen  

 Sicherung von Kaltluftentstehungsgebieten und Kaltluftschneisen als langfristige Vorbehaltsflächen 

 

[9,10] 

Anpassungsmaßnahmen ausarbeiten 

 Etablierung bzw. Erhö-
hung der Starkregenvor-
sorge  

 

 Erstellung eines örtlichen Hochwasservorsorgekonzeptes 

 Organisation in einer Hochwasserpartnerschaft  

 Umsetzung von Vorsorgemaßnahmen im Außenbereich: Umsetzung von Maßnahmen zum natürli-

chen Hochwasserrückhalt (z. B. durch Renaturierung von Gewässern), Flächensicherung für den 

Hochwasserschutz, Umsetzung der Empfehlungen des Informationspaketes zur Hochwasservor-

sorge des Landesamtes für Umwelt RLP 

 Veränderung oder Entfernung von Engstellen innerörtlicher Gewässer (abflussbehindernde Einbau-

ten wie Brücken, Stege, Mauern, etc.)  

 Umsetzung von Maßnahmen zum Erhalt und Ausbau des dezentralen Regenwasserrückhaltes 

(Versickerung, Retention und Ableitung großer Niederschlagsmengen)  

 Umsetzung von Vorsorgemaßnahmen zum Schutz kommunaler Liegenschaften (im Gebäude, am 

Gebäude und um das Gebäude herum) 

 Optimierung Katastrophenschutz: Verbesserung der Feuerwehreinsätze (z. B. Darstellung speziell 

zu überwachender Einsatzstellen), Verbesserung der Warnung der Bevölkerung (Einführung eines 

Sirenensignaltons für Hochwasser/Starkregen, Festlegung einer Meldekette zwischen Ortschaften, 

[11,12] 
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Installation örtlicher Pegel zur Präzisierung der Kommunikation), Ergänzung eines gemeindlichen 

Notfallkonzeptes im Alarm- und Einsatzplan Hochwasser 

 

 Etablierung bzw. Erhö-
hung der Hitze- und  
Dürrevorsorge 

 Etablierung eines Bereitschaftsdienstes für hitzevulnerable Personen, welcher während Hitzewellen 

telefonische und persönliche Betreuung und Einkaufshilfe leistet; Mobilisierung von Hilfsorganisati-

onen zur Unterstützung im Akutfall 

 Etablierung eines Warnsystems der Bevölkerung vor extremer Hitze  

 Erstellung eines Akut- und Vorsorgeplans zur Bewältigung extremer Dürre: Bewässerungskonzept, 

Akutplan für Landwirtschaft- und Gewässerschutz, Waldbrandschutz, Akut-Maßnahmen zum 

Schutz des Grund-/Trinkwassers, stehender und Fließgewässer 

 Umsetzung von Elementen eines Schwammstadtkonzeptes zur Erhöhung des Regenwasserrück-

halts, der Verdunstungsleistung, der Grundwasserneubildung und der Wasserverfügbarkeit - auch 

unter Nutzung von Grauwasser (z. B. Anlage von Tiefbeeten, begrünten Mulden, Baumrigolen) 

 Umwandlung von grauer in eine grün-blaue Infrastruktur (Entsiegelung und Begrünung von Ver-

kehrsflächen, Stadtplätzen, Brachflächen, Quartieren sowie Anlage von Wasserflächen) 

 Errichtung von Trinkwasserbrunnen 

 Erarbeitung eines Hitzeaktionsplans und Beschluss zur Umsetzung: Festsetzung von Akutmaßnah-

men mind. bei Eingang der Warnstufe 2 des Deutschen Wetterdienstes und Formulierung mittel-

/langfristiger Maßnahmen zur Minderung der Erwärmung des Siedlungsgebietes  

 

[13] 

 Erarbeitung spezifischer 
Anpassungsstrategien 

 Bewahrung und Erhöhung der grünen Infrastruktur: Erstellung eines Baum- und Grünflächenkatas-

ters, Erarbeitung und Beschluss einer Grünflächen-Strategie zum Erhalt, zur klimagerechten Pflege 

und Anpassung sowie zum Ausbau der kommunalen Grünflächen, Vernetzung bestehender Grün- 

und Freiräume  

 Erarbeitung einer Strategie zum Wassermanagement: Berücksichtigung des veränderten Nieder-

schlagsregimes, Installation von Speichersystemen für Niederschlagswasser, Bewahrung der Trink-

wasserneubildung, Schutz von Wasserorganismen, Ableit-, Retentions- und Versickerungsplan zur 

Starkregenvorsorge, Bewässerungsplan für Grünflächen 
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 Berücksichtigung des Klimawandels und Integration entsprechender Maßnahmen zur Anpassung in 

Tourismus-, Wald-, Einzelhandelsstrategien etc. 

 

 Erarbeitung einer ganz-
heitlichen Anpassungs-
strategie 

 Erstellung und Beschluss einer ganzheitlichen Strategie zur Anpassung an Klimawandelfolgen, die 

integrativ mit anderen Politiken, Strategien und Planungen harmonisiert ist: Qualitative und quanti-

tative Zielsetzungen, z. B. Minimierung von Umweltrisiken, Schutz der Bevölkerung, Steigerung der 

Anpassungsfähigkeit von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Multikriterielle Prüfung der Maßnah-

men hinsichtlich Wirksamkeit, Robustheit, Nachhaltigkeit, finanzielle Tragbarkeit, Flexibilität, positi-

ver Nebeneffekte. Erarbeitung eines Fahrplans mit festgelegten Zeithorizonten für die Umsetzung 

der geplanten Maßnahmen. 

 

[8,14] 

 

Monitoring, Evaluation und Nachsteuerung etablieren 

 Überwachung von Klima-
wandelfolgen und Nach-
justierung von Anpas-
sungsmaßnahmen  

 Dokumentation und Auswertung von Schäden, die durch extreme Witterungsereignisse und andere 

Klimawandelfolgen entstanden sind sowie Veränderungen durch umgesetzte Maßnahmen  

 Einführung eines Monitorings zur Erfassung der Erkrankungen durch Hitze  

 Festlegung von Zielpunkten, die eine Bewertung und Nachjustierung der Anpassungsmaßnahmen 

erlauben (Regelmäßige Erfassung von Erfolgen / Misserfolgen) 

 Überprüfung der Maßnahmen zur Anpassung (z. B. Klimaberichte, Nachsteuerung) 
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Beispielhafte Maßnahmen zum kommunalen Klimaschutz  

 

Ziele Maßnahmen Weitere 

Informa-

tionen 

Willensbildung, Leitbilder, Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation 

 Leitbilder und Klima-
schutzstrategie/-konzept 
für die Kommune 

 Erstellung eines Leitbildes für die klimagerechte Weiterentwicklung der Stadt/Gemeinde/des Land-

kreises (mit Zielen wie Nachhaltige Entwicklung im Sinne der SDG21 - Teilziel Klimaschutz, THG-

Reduzierung) sowie Berücksichtigung des Klimaschutzes bei allen relevanten kommunalen  

Entscheidungen und Planungsprozessen; 

 Erarbeitung, Aktualisierung oder Fortschreibung von Strategien, Fahrplänen oder Konzepten im  

Bereich Klimaschutz (beispielsweise Klimaschutzkonzept mit konkreten THG-Einsparzielen nach  

Sektoren unter Einbindung relevanter Interessen-, Akteur- und Zielgruppen;  

 Fortschreibung eines bereits erstellten Klimaschutzkonzepts unter Einbindung relevanter Interes-

sen-, Akteur- und Zielgruppen; insbesondere Aktualisierung der sektoralen THG-Einsparziele; 

 

 

 Sensibilisierung und Moti-
vation aller unterschiedli-
chen Akteursgruppen zum 
Ergreifen eigener (priva-
ter) Anstrengungen zur 
THG-Reduktion  

 Zielgruppengerechte Angebote für Einwohner/innen, Vereine, örtliche Initiativen, Unternehmen,  

lokale Verbände usw. beispielsweise in Form von Anliegerversammlungen, Foren, jährlicher Klima-

schutztag o.ä.; 

 Unterstützung von Veranstaltungen Dritter mit dem gleichen Ziel (z.B. zur privaten Gebäudebehei-

zung, zu Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, zur privaten Dach-PV o.ä.); 

 Hinwirken auf monatliches Angebot einer Energieberatung der Verbraucherzentrale in kommunalen 

Räumlichkeiten;  

 Fortlaufende Verbesserung der Information und Sensibilisierung der Rats- und Ausschussmitglieder 

in allen Klimathemen, z.B. Inhouse-Veranstaltungen; 
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 Information über die Kli-
maschutzaktivitäten der 
Kommune  

 Schaffung spezieller Klimaschutz-Themenseiten auf der eigenen Homepage zur Information,  

Motivation bzw. zur Darstellung aller kommunalen Aktivitäten; 

 Regelmäßige Durchführung entsprechender Bürgerversammlungen; 

 

 

Kommunale Verwaltung: Aufgaben und Funktionen, Organisation, know-how 

 Klimaschutzorientierte 
Optimierung der verwal-
tungsinternen Abläufe;  
Klimaschutz als Quer-
schnittsaufgabe 

 Integration der im eigenen Leitbild / in der eigenen Strategie entwickelten Prioritäten in alle betroffe-

nen kommunalen Verwaltungsaufgaben (Aufbau- und Ablauforganisation); 

 Integration von Funktionen wie "Klimaschutzmanagement" oder "Klimalotse" in die Organisation 

(z.B. Schaffung einer entsprechenden Stabstelle); 

 Künftig Prüfung aller Kommunalbeschlüsse im Hinblick auf die Klimarelevanz ("Klimacheck", wie 

u.a. für Bauleitplanung, Verkehrsplanung, Gebäudeplanungen, Vergaben, ÖPNV usw.) 

 Etablierung ressortübergreifender Arbeitsgruppen, Lenkungskreisen, Expertengremien o.ä. zur  

Bearbeitung von Schwerpunktthemen; 

 Schulung aller Verwaltungsmitarbeiter/innen in Sachen Klimaschutz (z.B. Schulungsangebote exter-

ner Anbieter, Inhouse-Seminaren oder workshops mit externer Unterstützung) 

 

 

 Klimafreundliche  
Beschaffung 

 Integration der Lebenszykluskosten in das Beschaffungswesen; 

 Beschaffung nur noch hocheffizienter elektrischer Geräte; 

 Entsprechende Schulung der Verwaltungsmitarbeiter/innen bzw. der Vergabestellen; 

 

 

Energiemanagement 

 Einführung / Optimierung 
eines systematischen 
Energiemanagements 

 Erstmalige Einführung eines systematischen Energiemanagements  

 Optimierung des bereits vorhandenen Energiemanagements (z.B. durch Automatisierung einzelner 

Abläufe wie Verbrauchserfassung oder Auswertung durch neue Software); 
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 Verbesserung des "Ener-
getischen know-hows" im 
Haupt- und Ehrenamt 

 Schulung aller verantwortlichen Personen (Hausmeister, Liegenschaftsverwaltung) 

 Schulung auch der ehrenamtlich Verantwortlichen (z.B. für Dorfgemeinschaftshäuser) 

 Schulung aller Beschäftigten in klimagerechtem Verhalten: Heiz- und Lüftungsverhalten, Stand-by-

Stromverbrauch usw.; Einführung verbindlicher Regelungen dazu (z.B. Dienstanweisung); 

 

 

Ausbau der Erneuerbaren Energien 

 Weitere Potenziale für er-
neuerbare Energien syste-
matisch herausarbeiten 

 Systematische Erfassung der Potenzialflächen für Dach-PV-Anlagen auf den kommunalen Liegen-

schaften;  

 Systematische Erfassung der Potenzialflächen für Freiflächen-PV-Anlagen und Schaffung der pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen; 

 Zeitnahe Fortschreibung der F-Plans zur Schaffung zusätzlicher Potenziale / Flächen für Windkraft 

und/oder Freiflächen-PV; 

 

 

 Eigene EE-Anlagen bauen 
und betreiben oder sich 
daran beteiligen 

 Forcierte schrittweise Realisierung von PV-Anlagen auf allen geeigneten kommunalen Dachflächen; 

 Kommunale Beteiligung an einem WEA- oder PV-Projekt im Stadt-/Gemeindegebiet; 

 Analyse der Potenziale für Biomasse-Energieerzeugung mit Wald(rest)holz aus dem eigenen  

Gemeindewald; ggf. in Kooperation mit privaten Unternehmen oder einer Bürgergenossenschaft; 

 

 

 Unterstützung Dritter 
beim Ausbau der Erneuer-
baren Energien 

 Umsetzung eines Gemeinschaftsprojekts zwischen Kommunalverwaltung und Bürger/innen; 

 Unterstützung der Gründung einer Bürgerenergiegenossenschaft o.ä. mit dem Ziel, z.B. private 

Dachflächen für PV zu gewinnen; 

 

 

 Wasserstoff  Initiierung und Umsetzung von Wasserstoffprojekten 
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Bauleitplanung und Stadt-/Gemeindeentwicklung 

 Klimafreundliche  
Bauleitplanung 

 Konsequente Priorisierung der Planungsleitsätze (§ 1 und § 1a BauGB) zum Themenfeld Klima-

schutz; 

 Künftig entsprechende Festsetzungen in den B-Plänen (z.B. Pflicht zur Solarnutzung, Kompakte 

Bauweisen; THG-minimierte Wärmeerzeugung usw.); 

 Verstärkte Integration klimaschutzrelevanter Maßnahmen in die städtebaulichen Verträge bzw.  

Erschließungsverträge; 

 Verstärkte Innenbereichsentwicklung anstelle von Neubaugebieten; 

 

 

 Kommunale Wärmeleitpla-
nung in Angriffe nehmen; 
Wärmewende 

 Einarbeitung der Verwaltung in die Ziele, Konzepte und Instrumente für eine kommunale Wärmeleit-

planung (durch Schulungen usw.); 

 Einstieg in die Erstellung einer kommunalen Wärmeleitplanung unter Nutzung der (neuen) Förder-

möglichkeiten; 

 Systematische Prüfung auf Potentiale für kalte Nahwärmenetze in Rahmen einer Wärmeleitplanung; 

Mitverlegung zukunftsfähiger Infrastruktur bei Straßenbauvorhaben (z.B. Leitungen / Leerrohre für 

Nahwärmenetze); 

 

 

Mobilität, ÖPNV, Fuhrpark und Dienstreisen 

 Klimagerechter kommu-
naler Fuhrpark 

 Systematische Erfassung der Potenziale für Umstellung des ÖPNV auf THG-minimierte Antriebe; 

 Erstellung von Leitlinien für die Beschaffung klimagerechter Fahrzeuge bezogen auf die jeweiligen 

Einsatzbereiche (Dienst-PkW, Einsatzfahrzeuge, ÖPNV, Baumaschinen usw.); 

 

 

 Klimagerechte Dienst- 
und Pendlermobilität 

 Einführung eines klimagerechten betrieblichen Mobilitätsmanagements für die Kommune; 

auch im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschland-Tickets; 

 Beschaffung von Dienstfahr-/-lastenrädern für lokale Dienstwege; 
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 Attraktivere Gemein-
schaftsverkehre 

 Ausbau des ÖPNV-Angebots (ggf. näher erläutern) 

 Schaffung neuer Mitfahrerparkplätze bzw. von P+R - Parkplätzen; 

 Einrichtung von Mitfahrerbänke im Stadt-/Gemeindegebiet 

 Schaffung oder Unterstützung eines öffentlichen Carsharing-Angebots; öffentlichkeitswirksames Be-

werben von Sharing-Angeboten; 

 Bevorrechtigung des ÖPNV an Lichtsignalanlagen 

 

 

 Mehr Fahrradmobilität in 
der Kommune 

 Digitale Erfassung und Ausbau des Radwegenetzes; 

 Schaffung oder Unterstützung eines Systems von öffentlich verfügbaren Leihfahrrädern; Nutzung 

auch für Dienstfahrten; 

 Verbesserung des Angebots von Fahrradabstellanlagen, vor allem an Bahnhöfen 

 

 

 Unterstützung klimage-
rechter privater Mobilität 

 Systematische Ermittlung von Standorten für den Ausbau der Ladeinfrastruktur; 

 Systematische Ermittlung der Potenziale für die Privilegierung von ÖPNV und Radverkehr;  

ggf. auch für Elektrofahrzeuge;  

 Schaffung öffentlicher Parkmöglichkeiten, die für klimagerechte Fahrzeuge vorbehalten sind; 

 Freigabe spezieller vorteilhafter Spuren (z.B. Busspuren) für klimagerechte Fahrzeuge; 

 Aufbau eines schulischen Mobilitätsmanagements 

 

 

 Logistik  Erarbeitung von nachhaltigen Logistik-Konzepten für die sog. „letzte Meile“ 
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Gebäude / Liegenschaften / Innen- und Außenbeleuchtung 

 Energetische Sanierung 
bzw. Optimierung 

 Erstellung energetischer Leitlinien für die Sanierung und den Neubau kommunaler Liegenschaften; 

 Energetische Grundsanierung kommunaler Liegenschaften; 

 Geringinvestive Maßnahmen zur Reduzierung der Heizlasten (z.B. Heizungsoptimierung, Dichtigkeit 

von Türen und Fenstern u.ä.) 

 Umstellung der Gebäudebeheizung / Warmwasserbereitung auf Erneuerbare Energien in einzelnen 

kommunalen Liegenschaften; 

 

 

 Klimafreundliches Bauen  Einführung von Gebäude-Materialpässe 

 Einsatz von wiederverwertbaren und neuartigen Baumaterialien 

 

 

 Stromverbrauch  
reduzieren 

 Forcierte Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung; 

 Vermeidung jeglichen stand-by Verbrauchs durch schaltbare Steckerleisten; 

 

 

 





BEITRITTSERKLÄRUNG
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BEITRITTSERKLÄRUNG

Landkreistag Rheinland Pfalz

Die Landesregierung hat sich das Ziel gesetzt, in Rheinland-Pfalz Treibhausgasneutralität in 
einem Korridor zwischen 2035 und 2040 zu erreichen. Das Pariser Klimaschutzabkommen gibt 
vor, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu be-
grenzen, um die verheerenden Folgen der globalen Erwärmung abzuschwächen.

Das Erreichen dieser Klimaschutzziele bedarf erheblicher Anstrengungen auf allen politischen und 
gesellschaftlichen Ebenen. International, bundes- und landesweit müssen die Treibhausgasemissi-
onen auf ein neutrales Niveau abgesenkt, der Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie Energieef-
fizienz und Energieeinsparung entsprechend intensiviert und unsere wertvollen natürlichen Treib-
hausgassenken geschützt werden. Das erfordert die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen 
sowie von Maßnahmen zur Anpassung an die nunmehr unvermeidbaren, bereits spürbaren und 
zukünftig zu erwartenden Klimawandelfolgen. Beides geschieht insbesondere auf der kommu-
nalen Ebene. Die zwischen der Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden und dem 
Verband der Kommunalen Unternehmen-Landesgruppe Rheinland-Pfalz getroffene Vereinba-
rung  trägt dieser Tatsache Rechnung. Darüber hinaus sind alle gesellschaftlichen Akteure aufge-
rufen, beim Klimaschutz und der Anpassung an die Klimawandelfolgen aktiv zu werden. 

Unsere Verbandsgemeinde/Stadt/unser Landkreis 

möchte einen Beitrag hierzu leisten, indem wir klimagerechtes Handeln (Klimaschutz und Anpas-
sung an die Klimawandelfolgen) verstärken und gegenüber kommunalen Akteuren sowie Bürge-
rinnen und Bürgern kommunizieren. Wir forcieren daher unser Engagement im Klimaschutz und 
bei der Anpassung an die Klimawandelfolgen und bekennen uns zu den Klimaschutzzielen des 
Landes.  

Des Weiteren streben wir an (bitte zutreffendes anzukreuzen)

 eine Klimaschutzstrategie und Strategie zur Anpassung an die Klimawandelfolgen zu entwi-
ckeln/die Ortsgemeinden bei der Entwicklung zu unterstützen oder

 vorhandene Strategien (Klimaschutzkonzept, Konzept zur Anpassung an Klimawandelfolgen, 
etc.) kontinuierlich anzupassen und weiterzuentwickeln/die Ortsgemeinden dahingehend zu 
unterstützen.
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Die Verbandsgemeinde/Stadt/der Landkreis  
nimmt ihre/seine Rolle in den Bereichen Klimaschutz und Anpassung an die Klimawandelfolgen 
ernst und möchte die unten aufgeführten Maßnahmen in Angriff nehmen. 

Zu Ihrer Orientierung steht Ihnen hier eine Liste von beispielhaften Maßnahmen zur Verfügung. 

Die beitretenden Ortsgemeinden führen ihre Maßnahmen separat in Anlage 1 auf und fügen die-
se der Beitrittserklärung bei.

Maßnahmen im Klimaschutz* 

* verpflichtend auszufüllen (maximal vier Zeilen)

Maßnahmen zur Anpassung an die Klimawandelfolgen*

* verpflichtend auszufüllen (maximal vier Zeilen)

Der Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Kreistag hat in seiner Sitzung am  
über den Beitritt zum Kommunalen Klimapakt Rheinland-Pfalz beraten und dem Beitritt sowie 
den Ausführungen der Beitrittserklärung zugestimmt. Der Ratsbeschluss ist der Beitrittserklärung 
zum Kommunalen Klimapakt beigefügt. 

Die Ansprechperson für den Kommunalen Klimapakt ist:

Name: 

E-Mail: Tel.: 

Ort, Datum    Bürgermeister/-in, Oberbürgermeister/-in, Landrat/-rätin

https://mueef.rlp.de/fileadmin/mulewf/Themen/Klima-_und_Ressourcenschutz/Klimaschutz/Kommunalen_Klimapakt/Orientierungshilfe-Massnahmen.pdf
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Hinweis: Diese Seite ist nur von Verbandsgemeinden auszufüllen.

Die Verbandsgemeinde  
tritt gemeinsam mit folgenden Ortsgemeinden auf Grundlage der jeweiligen Ratsbeschlüsse, die 
der Verbandsgemeindeverwaltung vorliegen, dem Kommunalen Klimapakt bei: 
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Anlage 1

Hinweis: Diese Seite ist von den beitretenden Ortsgemeinden auszufüllen.

Die Ortsgemeinde    
nimmt ihre/seine Rolle in den Bereichen Klimaschutz und Anpassung an die Klimawandelfolgen 
ernst und möchte die unten aufgeführten Maßnahmen in Angriff nehmen:

Zu Ihrer Orientierung steht Ihnen hier eine Liste von beispielhaften Maßnahmen zur Verfügung. 

Maßnahmen im Klimaschutz* 

* verpflichtend auszufüllen (maximal vier Zeilen)

Maßnahmen zur Anpassung an die Klimawandelfolgen*

* verpflichtend auszufüllen (maximal vier Zeilen)

https://mueef.rlp.de/fileadmin/mulewf/Themen/Klima-_und_Ressourcenschutz/Klimaschutz/Kommunalen_Klimapakt/Orientierungshilfe-Massnahmen.pdf
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Bauen und Umwelt Datum: 17.03.2023 

Aktenzeichen:  Vorlage Nr. 2-0158/23/28-003 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat    öffentlich Entscheidung 

 

Hochwasserkatastrophe vom 14.07.2021 – weitere Vorgehensweise zur Behebung der Schäden 
im Bereich Infrastruktur und Brücken 
 
Sachverhalt: 
 
Die Hochwasserkatastrophe hat viele Gemeinden getroffen. Daher wurde vom Land eine Förderung für die 
betroffenen Kommunen entlang der betroffenen Gewässer in Form der VV Wiederaufbau auf den Weg 
gebracht. Bereits Ende 2021 mussten hierzu Maßnahmenlisten beim Landkreis eingereicht werden, damit 
die erf. Mittel über ein Maßnahmenplanverfahren bereitgestellt werden können. Kleine Maßnahmen und 
Ersatz von Einrichtungsgegenständen o.ä. konnten davon unabhängig bereits über eine Soforthilfe abge-
rechnet werden. Um die entsprechenden Förderanträge für die Tiefbaumaßnahmen bis Mitte 2023 auf den 
Weg bringen zu können, wurden insgesamt 5 Ingenieurbüros für den Straßen- u. Wegebau und 2 Ingeni-
eurbüros für den Brückenbau beauftragt. Bis auf wenige Einzelheiten liegen die Unterlagen inzwischen vor, 
so dass die Förderanträge im Frühjahr 2023 rechtzeitig gestellt werden können. Davon unabhängig sind 
noch Förderunterlagen im Hochbau zu erarbeiten. 
 
Im Bereich des Straßen- u. Wegebaus wurden bereits viele Maßnahmen in Eigenregie beauftragt und um-
gesetzt. Der „Ruf“ nach Umsetzung der Großmaßnahmen nimmt seitens der Gemeinden zu, so dass wir bei 
den beteiligten Büros nachgefragt haben, ob Kapazitäten für die weitere Begleitung wie Entwurfsplanung, 
Ausschreibung, örtliche Bauleitung und Abrechnung frei sind. Dies wurde vom Grundsatz her bejaht, so 
dass im nächsten Schritt zu klären wäre, wann die Baumaßnahmen ausgeschrieben werden können. Grund-
sätzlich sollen dabei alle Wegebaumaßnahmen einer Gemeinde im Paket ausgeschrieben bzw. angefragt 
werden. Hierbei sollen je nach Auftragssumme die dann aktuellen Erleichterungen des Vergaberechtes zur 
Anwendung kommen. 
 
 
Hinweis der Verwaltung:  
 
Die Förderanträge werden im Frühjahr 2023 durch den Fachbereich 1 vorbereitet und den Orts-
/Stadtbürgermeister-innen zur Unterschrift vorgelegt. Trotz geplanter 100% Förderung muss sich die Ge-
meinde bewusst sein, dass noch kein positiver Förderbescheid vorliegt. Eine Zustimmung zum vorzeitigen 
förderunschädlichen Baubeginn liegt zwar vor (VV 9.11), aber ohne Förderbescheid liegt das Risiko bei der 
Gemeinde. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beabsichtigt, die Ausführungen der Infrastruktur (Tiefbaumaßnahmen und Brücken) wie 
folgt umsetzen zu wollen: 
 
(   ) Die gemeldeten Schäden sind alle behoben, so dass kein Bedarf für eine externes Büro besteht. 
 
(   ) Die verbleibenden Kleinmaßnahme werden ohne weitere externe Unterstützung umgesetzt. 
 
(   ) Alle Schäden im Gemeindegebiet sollen im Zuge einer öffentlichen Ausschreibung bzw. einer Preis-

anfrage auf den Weg gebracht werden. Die erforderlichen Ingenieurleistungen sollen durch das be-
reits tätige Fachbüro erbracht werden. Der/die Vorsitzende wird ermächtigt, das bereits tätige In-
genieurbüro auf Grundlage der HOAI mit den Leistungsphasen 3 und 6 – 9 zu beauftragen und die 
Maßnahmen nach Fertigstellung der Vergabeunterlagen auszuschreiben. 
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Bauen und Umwelt Datum: 22.03.2023 

Aktenzeichen: 51110-02-280-06 Vorlage Nr. 2-0170/23/28-005 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 11.04.2023 öffentlich Entscheidung 

 

Errichtung eines ortseigenen Bauhofgebäudes - Ausschreibung und Auftragsvergabe 
 
Sachverhalt: 
 
Die Ortsgemeinde Ormont beabsichtigt die Errichtung eines ortseigenen Bauhofs. Dieser soll unmittelbar an 
das bestehende Feuerwehrgerätehaus Ormont angebaut werden. Die Fläche wurde durch den Abriss des 
ehemaligen Schlachthauses im Jahre 2020 für dieses Projekt frei. Wegen der bekannten schlechten Boden-
verhältnisse wurde durch den Ortsbürgermeister bereits ein Bodengutachten, mit notwendigen Grün-
dungsangaben für den Tragwerksplaner in Auftrag gegeben und erstellt.  
Die Bauantragsunterlagen wurden bereits erstellt und dem Ortsgemeinderat in einer vorrausgegangenen 
Sitzung ausgiebig vorgestellt. Das Gebäude wird mit einer maschinell geglätteten Bodenplatte mit Betonso-
ckel erstellt. Darauf wird der notwendige Aufbau ist Holzbauweise errichtet, so wird neben dem massiven 
und langlebigen Unterbau auch die nachhaltige Holzbauweise beim Projekt implementiert. Das Dach wird 
als Pultdach ausgeführt. Diese Dachkonstruktion muss aus brandschutztechnischen Gründen in F30-
Qualität hergestellt werden um Personen, welche sich im Aufenthaltsraum des Obergeschosses vom Feu-
erwehrhaus befinden, den notwendigen 2. baulichen Rettungsweg gewährleisten zu können. Dies wurde 
bereits mit dem zuständigen Brandschutzbeauftragten geklärt.  
 
Die aktuellen Planungen werden dem Ortsgemeinderat während der Sitzung nochmals detailliert vorge-
stellt. 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Ortsgemeinderat Ormont stimmt den Planungen in der vorgestellten Variante zu und beauf-
tragt die Verwaltung mit der Einreichung der Bauantragsunterlagen bei der Kreisverwaltung. 

2. Nach erteilter Baugenehmigung bittet der Ortsgemeinderat die zentrale Vergabestelle der Verwal-
tung um Durchführung des Vergabeverfahrens. Die dafür notwendigen Leistungsverzeichnisse wer-
den unter Mithilfe eines externen Planers erstellt. 

3. Der Ortsgemeinderat ermächtigt den Ortsbürgermeister nach erfolgter Ausschreibung durch die 
Verwaltung dem wirtschaftlichsten Bieter unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel den Auftrag zu erteilen. 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Im Haushalt ist die Gesamtmaßnahme mit Kosten von 193.000,- € berücksichtigt. 
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	Name Verbandsgemeinde/Stadt/Landkreis 2: Gerolstein
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	Unterschrift: 
	Name VG/Stadt/Landkreis 2: Gerolstein
	Name VG: Gerolstein
	Namen Ortsgemeinden: Die Beratung in den Gremien der Städte und Ortsgemeinden steht aktuell noch aus. Sobald entsprechende Entscheidungen vorliegen, werden wir diese nachreichen.
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	Maßnahmen 4: 
	Name Ortsgemeinde: 


